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Ausgaben-

kapitel
Beschreibung 

Rückstellungen 

zum 1/1/2024 

Im Haushalt des 

Finanzjahres 2024 

eingesetzte 

Rückstellungen 

(mit Zeichen -)

Bei den Ausgaben 

des Haushalts des 

Finanzjahres 2024 

bereitgestellte 

Rückstellungen

Im Rahmen der 

Rechnungslegung 

vorgenommene 

Änderung der 

Rückstellungen 

(mit Zeichen +/-)

Rückstellungen im 

Verwaltungsergebnis 

zum 31/12/2024

(a) (b) (c) (d) (e)=(a)+(b)+( c)+(d)

Fonds für Liquiditätsvorschuss 

Gesamtbetrag Fonds für Liquiditätsvorschuss 0 0 0 0 0

Fonds für Verluste aus Beteiligungen

Gesamtbetrag Fonds für Verluste aus Beteiligungen 0 0 0 0 0

Risikofonds für Gerichtsspesen und allfällige Folgekosten

21.000.000,00   21.000.000,00 

Gesamtbetrag Risikofonds für Gerichtsspesen und allfällige Folgekosten 21.000.000,00   0 0 0 21.000.000,00 

Fonds für notleidene Forderungen

Gesamtbetrag Fonds für notleidende Forderungen 0 0 0 0 0

Rückstellung verfallene Rückstände (nur für die Regionen) 

Gesamtbetrag Rückstellung verfallene Rückstände (nur für die Regionen) 0 0 0 0 0

Andere Rückstellungen

74.776,14 74.776,14 

80.514,59 80.514,59-  - 

280.000,00 485.119,40 765.119,40 

57.912,12 57.912,12 

Gesamtbetrag andere Rückstellungen 155.290,73        0 337.912,12 404.604,81 897.807,66 

Gesamtbetrag 21.155.290,73   0 337.912,12 404.604,81 21.897.807,66 

Solidaritätsfonds - Mandatsabfindung

Anlage a/1 Verwaltungsergebnis - rückgestellte Anteile

ANALYTISCHE AUFSTELLUNG DER IM VERWALTUNGSERGEBNIS RÜCKGESTELLTEN GELDMITTEL (*)

Rückstellung Auszahlung der Istat-Nachzahlung auf die Vorsorgebehandlung der ehemaligen 

Regionalratsabgeordneten 

Später auszuzahlende Entschädigung und andere Rückstellungen

Solidaritätsfonds - Mandatsabfindung
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Kap. 

Einnahmen
Beschreibung

Rückstellung

en zum 

1/1/2024 

Im Haushalt des Finanzjahres 2024 

eingesetzte Rückstellungen (mit Zeichen -)

Bei den Ausgaben 

des Haushalts des 

Finanzjahres 2024 

bereitgestellte 

Rückstellungen

Im Haushalt des 

Finanzjahres 2024 

eingesetzte 

gebundene 

Geldmittel

Rückstellungen 

im 

Verwaltungserge

bnis zum 

31/12/2024

Zweckbindungen 

Finanzjahr 2024, 

finanziert durch 

im Finanzjahr 

festgestellte 

gebundene 

Einnahme oder 

durch gebundene 

Anteile des 

Verwaltungs-

ergebnisses

Zweckge-

bundener 

Mehrjahresf. zum 

31/12/2024, 

finanziert durch 

im Finanzjahr 

festgestellte 

gebundene 

Einnahmen oder 

durch gebundene 

Anteile des 

Verwaltungs-

ergebnisses

Streichung von 

gebundenen 

Einnahmenrück-

ständen oder 

Beseitigung der 

Bindung auf 

Anteilen des 

Verwaltungs-

ergebnisses (+) und 

Streichung der 

durch gebundene 

Gelmittel 

finanzierten 

Ausgabenrück-

stände, (-) 

(Rückstände-

gebarung)

Streichung im 

Finanzjahr 2024 

von durch den 

gebundenen 

Mehrjahresfonds 

finanzierten 

Zweckbindungen 

nach der 

Genehmigung der 

Rechnungslegung 

des Finanzjahres 

2023, die im 

Finanzjahr 2024 

nicht wieder 

zweckgebunden 

worden sind

Im Haushlt zum 

31/12/2024 

gebundene 

Geldmittel

Im Verwaltung-

sergebnis zum 

31/12/2024 

gebundene 

Geldmittel

(a) (b) (c) (d) (e) (f) g) 
(h)=(b)+(c)-(d)-

(e)+(g)

(i)=(a) +(c)    -

( d)-(e)-(f)+(g)

Bindungen aufgrund des Gesetzes

0 0 0 0 0 0 0 0 0

BARRÜCKZAHLUNGEN IN ANWENDUNG DES 

REGIONALGESETZES NR. 4 VOM 11. JULI 2014

ZUWENDUNGEN INFOLGE VON 

BARRÜCKZAHLUNGEN IN ANWENDUNG DES 

REGIONALGESETZES NR. 4 VOM 11. JULI 2014

1.422.060,98       1.422.060,98       457.729,56        1.733.655,44      146.135,10 146.135,10        

ERTRÄGE AUS DEN INVESTITIONSANTEILEN 

IN EUREGIO MINIBONDS

ZUWENDUNGEN IN ANWENDUNG DES 

REGIONALGESETZES NR. 1 VOM 17. FEBRUAR 

2017

- - 882.189,51        864.989,84         17.199,67 17.199,67          

1.422.060,98       1.422.060,98       1.339.919,07     2.598.645,28      0 0 0 163.334,77 163.334,77        

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.422.060,98       1.422.060,98       1.339.919,07     2.598.645,28      0 0 0 163.334,77 163.334,77        

Gesamtbetrag der Bindungen aus Finanzierungen (l/3)

Von der Körperschaft auferlegte Bindungen

Gesamtbetrag der von der Körperschaft auferlegten Bindungen (l/4)

Sonstige Bindungen

Gesamtbeetrag sonstige Bindungen (l/5)

Gesamtbetrag der gebundenen Geldmittel (l=l/1+l/2+l/3+l/4+l/5)

Anlage a/2-Verwaltungsergebnis - gebundene Anteile

ANALYTISCHE AUFSTELLUNG DER IM VERWALTUNGSERGEBNIS GEBUNDENEN GELDMITTEL (*)

Gesamtbetrag der Bindungen aufgrund des Gesetzes(l/1)

Bindungen aus Zuwendungen 

Gesamtbetrag der Bindungen aus Zuwendungen (l/2)

Bindungen aus Finanzierungen
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0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

163.334,77 163.334,77        

0 0

0 0

0 0

163.334,77 163.334,77        

(*) Im Absatz 13.7.2 des angewandten Programmierungsgrundsatzes werden die Einzelvorschriften betreffend die Erstellung der einzelnen Posten der Aufstellung beschrieben

Gesamtbetrag der von der Körperschaft  gebundenen Geldmittel abzüglich jener, die Gegenstand 

von Rückstellungen waren (n/4=l/4-m/4)

Gesamtbetrag der anderweitig gebundenen Geldmittel abzüglich jener, die Gegenstand von 

Rückstellungen waren (n/5=l/5-m/5)

Gesamtbetrag der gebundenen Geldmittel abzüglich jener, die Gegenstand von 

Rückstellungen waren (n=l-m)

Gesamtbetrag der durch Gesetz gebundenen Geldmittel abzüglich jener, die Gegenstand von 

Rückstellungen waren (n/1=l/1-m/1)

Gesamtbetrag der aus Zuwendungen gebundenen Geldmittel abzüglich jener, die Gegenstand von 

Rückstellungen sind (n/2=l/2-m/2)

Gesamtbetrag der durch Finanzierungen gebundenen Geldmittel abzüglich jener, die Gegenstand 

von Rückstellungen waren (n/3=l/3-m/3)

Gesamtbetrag der zurückgelegten Anteile betreffend die gebundenen Geldmittel ( 

m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5)

Gesamtbetrag der zurückgelegten Anteile betreffend die durch Gesetz gebundenen Geldmittel 

(m/1)

Gesamtbetrag der zurückgelegten Anteile betreffend die durch Zuwendungen gebundenen 

Geldmittel (m/2)

Gesamtbetrag der zurückgelegten Anteile betreffend die durch Finanzierungen gebundenen 

Geldmittel (m/3)

Gesamtbetrag der zurückgelegten Anteile betreffend die von der Köperschaft gebundenen 

Geldmittel (m/4)

Gesamtbetrag der zurückgelegten Anteile betreffend die anderweitig gebundenen Geldmittel (m/5)

Anlage a/2-Verwaltungsergebnis - gebundene Anteile

ANALYTISCHE AUFSTELLUNG DER IM VERWALTUNGSERGEBNIS GEBUNDENEN GELDMITTEL (*)
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Einnahmen-

kapitel
Bescheibung

Rückstellun

gen zum 

1/1/2024 

Im Haushalt des Finanzjahres 2024 

eingesetzte Rückstellungen (mit Zeichen -)

Bei den 

Ausgaben des 

Haushalts des 

Finanzjahres 

2024 

bereitgestellte 

Rückstellungen

Im Finanzjahr 

2024 festgestellte, 

für Investitionen 

bestimmte 

Einnahmen

Rückstellungen im 

Verwaltungsergebn

is zum 31/12/2024

Zweckgeb. 

Mehrjahresfonds 

zum 31/12/2024, 

finanziert durch 

zugeteilte, im 

Finanzjahr 

festgestellte 

Einnahmen oder 

durch zugeteilte 

Anteile des 

Verwaltungs-

ergebnisses 

Streichung von 

Einnahmenrück-

ständen bestehend aus 

für Investitionen 

bestimmten 

Geldmitteln oder 

Beseitigung der 

Zweckbindung auf 

Anteile des 

Verwaltungs-

ergebnisses (+) oder 

Streichung von 

Ausgabenrück-

ständen, finanziert 

durch für Investitionen 

bestimmte Geldmittel 

(-) (Rückstände-

gebarung)

Für Investitionen 

bestimmte 

Geldmittel zum 

31/12/2024

(a) (b) (c) (d) (e)
( f )=(a) +(b) -    ( 

c)-(d)-(e)

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

Anlage a/3 Verwaltungsergebnis - zugeteilte Anteile 

ANALYTISCHE AUFSTELLUNG DER  IM VERWALTUNGSERGEBNIS FÜR INVESTITIONEN BESTIMMTEN GELDMITTEL (*)

Gesamtbetrag

Gesamtbetrag der im Verwaltungsergebnis zurückgelegten Anteile betreffend die für 

Investitionen bestimmten Geldmittel (g)

Gesamtbetrag der im Verwaltungsergebnis zugeteilten Geldmittel abzüglich jener, die 

Gegenstand von Rückstellungen waren (h=Gesamtbetrag f-g)

(*) Im Absatz 13.7.3 des angewandten Programmierungsgrundsatzes werden die Einzelvorschriften betreffend die Erstellung der einzelnen Posten der Aufstellung beschrieben
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ANLAGE 30 

VERWALTUNGSGERICHTLICHE RECHNUNGSLEGUNG DES ÖKONOMS 
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Finanzjahr 2024

AUFTRAGS-

NUMMER

ZEITRAUM UND GEGENSTAND DER 

EINHEBUNG (VORSCHÜSSE ODER 

RÜCKERSTATTUNGEN)

ZAHLUNGS-

MANDATE
BETRAG

ZEITRAUM UND 

ZAHLUNGSTYPOLOGIE

AUFTRAGS-

NUMMER
BETRAG 

ANGABEN ÜBER DEN 

BESCHLUSS ZUR ENTNAHME

1
JANUAR

Vorschuss 2024

Mandat Nr. 21

vom 17.01.2024
 20.000,00 JANUAR

Dekret des Generalsekretärs 

Nr. 7 vom 16.01.2024

2 FEBRUAR FEBRUAR

3 MÄRZ MÄRZ

4
APRIL

Rückerstattung Rechnungslegung Nr. 1/2024

Mandate von 

Nr. 614 bis Nr. 626

vom 19.04.2024

       2.044,81 APRIL
von Nr. 1

bis Nr. 26
       2.044,81 

Dekret des Generalsekretärs 

Nr. 87 vom 04.04.2024

5 MAI MAI

6 JUNI JUNI 

7
JULI

Rückerstattung Rechnungslegung Nr. 2/2024

Mandate von 

Nr. 1110 bis Nr. 1120

vom 09.07.2024

       1.921,54 JULI
von Nr. 27

bis Nr. 46
       1.921,54 

Dekret des Generalsekretärs 

Nr. 134 vom 08.07.2024

8 AUGUST AUGUST

9 SEPTEMBER SEPTEMBER

10
OKTOBER

Rückerstattung Rechnungslegung Nr. 3/2024

Mandate von 

Nr. 1637 bis Nr.1648

vom 11.10.2024

       1.455,97 OKTOBER
von Nr. 47

bis Nr. 72
       1.455,97 

Dekret des Generalsekretärs 

Nr. 182 vom 08.10.2024

11 NOVEMBER NOVEMBER

Regionalrat der autonomen Region Trentino-Südtirol

PERIODISCHE VORSCHÜSSE UND RÜCKERSTATTUNGEN ÜBERWEISUNG AN DAS SCHATZAMT

VERWALTUNGSGERICHTLICHE RECHNUNGSLEGUNG DES ÖKONOMS VOM 01.01.2024 BIS ZUM 31.12.2024
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Finanzjahr 2024

AUFTRAGS-

NUMMER

ZEITRAUM UND GEGENSTAND DER 

EINHEBUNG (VORSCHÜSSE ODER 

RÜCKERSTATTUNGEN)

ZAHLUNGS-

MANDATE
BETRAG

ZEITRAUM UND 

ZAHLUNGSTYPOLOGIE

AUFTRAGS-

NUMMER
BETRAG 

ANGABEN ÜBER DEN 

BESCHLUSS ZUR ENTNAHME

Regionalrat der autonomen Region Trentino-Südtirol

PERIODISCHE VORSCHÜSSE UND RÜCKERSTATTUNGEN ÜBERWEISUNG AN DAS SCHATZAMT

VERWALTUNGSGERICHTLICHE RECHNUNGSLEGUNG DES ÖKONOMS VOM 01.01.2024 BIS ZUM 31.12.2024

DEZEMBER

Rückerstattung Rechnungslegung Nr. 4/2024

Mandate von 

Nr. 2118 bis Nr. 2128

vom 20.12.2024

       1.551,01 DEZEMBER
von Nr. 73

bis Nr. 106
       1.551,01 

Dekret des Generalsekretärs 

Nr. 221 vom 19.12.2024

DEZEMBER

DEZEMBER

Rückerstattung Vorschuss 

2024

Einnahmenan-

weisung Nr. 4 

vom 10.01.2025

 20.000,00 
Dekret des Generalsekretärs 

Nr. 7 vom 16.01.2024

GESAMTBETRAG SPESEN 2024 6.973,33      6.973,33      

Trient, den 24. Februar 2025 DER RECHNUNGSFÜHRER

- Nicola Cofler -

DER GENERALSEKRETÄR

- MMag. Jürgen Rella -

(digital signiert)

GESAMTBETRAG ÜBERWEISUNGEN AN DAS 

SCHATZAMT 2024

12
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ANLAGE 31 

VERMÖGENSAUFSTELLUNG UND ERFOLGSRECHNUNG 
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Regionalrat Trentino-Südtirol

Bezug

Art.2424 ZGB

A POSITIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE

1 Erträge aus Abgaben - - 

2 Erträge aus Ausgleichfonds - - 

3 Erträge aus Zuwendungen und Beiträgen 28.847.083,21      32.959.116,77      

a Erträge aus laufenden Zuwendungen 28.847.083,21      32.959.116,77      A5c

b Jahresquote an Investitionsbeiträgen - - E20c

c Investitionsbeiträge - - 

4 Erlöse aus Verkäufen und Leistungen sowie Erträge aus öffentlichen Dienstleistungen 5.937,50 4.164,00 A1 A1a

a Erträge aus der Verwaltung von Gütern 5.937,50 4.164,00 

b Erlöse aus dem Verkauf von Gütern - - 

c Erlöse und Erlöse aus Dienstleistungen - - 

5 Bestandsveränderungen un-, halb- und fertiger Erzeugnisse usw. (+/-) - - A2 A2

6 Veränderungen der in Ausführung befindlichen Arbeiten auf Bestellung - - A3 A3

7 Zuwächse des Anlagevermögens durch Eigenleistung - - A4 A4

8 Sonstige verschiedene Erlöse und Erträge 1.323.727,90        4.289.327,70        A5 A5 a e b

SUMME DER POSITIVEN GEBARUNGSBESTANDTEILE (A) 30.176.748,61      37.252.608,47      

B) NEGATIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE

9 Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern 41.419,65 44.365,12 B6 B6

10 Dienstleistungen 10.186.048,08      11.324.736,38      B7 B7

11 Verwendung von Gütern Dritter 79.609,45 83.293,50 B8 B8

12 Zuwendungen und Beiträge 21.320.996,39      17.230.002,60      

a Laufende Zuwendungen 21.320.996,39      17.230.002,60      

b Investitionsbeiträge an öffentlichen Verwaltungen. - - 

c Investitionsbeiträge an Dritte - - 

13 Personal 2.281.471,50        2.192.204,68        B9 B9

14 Abschreibungen und Abwertungen 53.554,53 43.815,74 B10 B10

a Abschreibungen auf immaterielle Anlagegüter 1.042,74 1.244,94 B10a B10a

b Abschreibungen auf materielle Anlagegüter 52.511,79 42.570,80 B10b B10b

c Sonstige Abwertungen der Anlagegüter - - B10c B10c

d Abwertung der Forderungen - - B10d B10d

15 Veränderungen der Lagerbestände an Rohstoffen und/oder Betriebsstoffen (+ /-) - - B11 B11

16 Rückstellungen für Risiken - - B12 B12

17 Sonstige Rückstellungen 742.516,93           80.514,59 B13 B13

18 Sonstige betriebliche Aufwendungen 712.218,62           311.341,88           B14 B14

SUMME DER NEGATIVEN GEBARUNGSBESTANDTEILE (B) 35.417.835,15      31.310.274,49      

DIFFERENZ ZWISCHEN POSITIVEN UND NEGATIVEN GEBARUNGSBESTANDTEILEN ( A-B) 5.241.086,54-   5.942.333,98        - - 

C) ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND FINANZIERUNGSAUFWENDUNGEN

Erträge aus Finanzanlagen

19 Erträge aus Beteiligungen - - C15 C15

a an abhängigen Unternehmen - - 

b an beteiligten Unternehmen - - 

c an Dritten - - 

20 Sonstige Erträge aus Finanzanlagen 1.141.404,95        837.620,88           C16 C16

Summe der Erträge aus Finanzanlagen 1.141.404,95        837.620,88           

Finanzierungsaufwendungen 

21 C17 C17

a Zinsen und sonstige Finanzierungsaufwendungen - - 

b Passivzinsen - - 

Summe der Finanzierungsaufwendungen - - 

SUMME DER ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND FINANZIERUNGSAUFWENDUNGEN (C) 1.141.404,95        837.620,88           

D) WERTBERICHTIGUNGEN DER FINANZANLAGEN

22 Aufwertungen - - D18

23 Abwertungen - - D19

SUMME DER BERICHTIGUNGEN (D) - - 

E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

24 Außerordentliche Erträge 317.401,70           17.384,00 E20 E20

a Erträge aus Baugenehmigungen - - 

b Erträge aus Investitionszuwendungen - - 

c Außerordentliche Einnahmen und nicht bestehende Passiva 317.401,70           17.384,00 E20b

d Veräußerungsgewinne der Vermögensgüter - - E20c

e Sonstige außerordentliche Erträge - - 

Summe der außerordentlichen Erträge 317.401,70           17.384,00 

25 Außerordentliche Aufwendungen 51.555,96 134.138,08           E21 E21

a Investitionszuwendungen - - 

b Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva 38.153,96 134.138,08           E21b

c Veräußerungsverluste der Vermögensgüter 13.402,00 - E21a

d Sonstige außerordentliche Aufwendungen - - E21d

Summe der außerordentlichen Aufwendungen 51.555,96 134.138,08           

SUMME DER AUSSERORDENTLICHEN ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN € 265.845,74           116.754,08-   

ERGEBNIS VOR DER BESTEUERUNG (A-B+C+D+E) 3.833.835,85-   6.663.200,78        

26 Steuern 1.306.409,89 1.640.183,84        E22 E22

27 GESCHÄFTSERGEBNIS 5.140.245,74-   5.023.016,94        E23 E23

ERFOLGSRECHNUNG

ERFOLGSRECHNUNG 2024 2023
BezugMD 

26/4/95
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Regionalrat Trentino-Südtirol
Bezug

Art.2424 ZGB

- - A A

SUMME DER FORDERUNGEN GEGENÜBER TEILHABERN (A) - - 

B) ANLAGEGÜTER - - 

I Immaterielle Anlagegüter BI BI

1 Anlagen- und Erweiterungskosten - - BI1 BI1

2 Forschungs-, Entwicklungs- und Werbekosten - - BI2 BI2

3 Patentrechte und Verwendung von geistigen Werken 2.281,02 3.018,76 BI3 BI3

4 Konzessionen, Lizenzen, Marken und ähnliche Rechte - - BI4 BI4

5 Geschäftswert - - BI5 BI5

6 Im Entstehen befindliches Anlagevermögen und Anzahlungen - - BI6 BI6

9 Sonstige - - BI7 BI7

Summe der immateriellen Anlagegüter 2.281,02 3.018,76 

Materielle Anlagegüter (Sachanlagen) (3)

II 1 Öffentliche Güter - - 

1.1 Grundstücke - - 

1.2 Gebäude - - 

1.3 Infrastrukturen - - 

1.9 Sonstige öffentliche Güter - - 

III 2 Sonstige materielle Anlagegüter (3) 402.857,12             413.788,66           

2.1 Grundstücke - - BII1 BII1

a davon in Finanzierungsleasing - - 

2.2 Gebäude - - 

a davon in Finanzierungsleasing - - 

2.3 Anlagen und Maschinen 165.373,74             181.987,36           BII2 BII2

a davon in Finanzierungsleasing - - 

2.4 Industrie- und Handelsausstattungen 50.582,77 55.402,32             BII3 BII3

2.5 Transportmittel 8.599,99 12.899,99             

2.6 Büromaschinen und Hardware 28.390,36 12.947,68             

2.7 Möbel und Ausstattungen 45.201,06 45.842,11             

2.8 Infrastrukturen - - 

2.9 Dingliche Nutzungsrechte - - 

2.99 Sonstiges Sachvermögen 104.709,20             104.709,20           

3 Im Entstehen befindliches Anlagevermögen und Anzahlungen - - BII5 BII5

Summe der materiellen Anlagegüter 402.857,12             413.788,66           

IV Finanzanlagen (1))

1 Beteiligungen an - - BIII1 BIII1

a abhängigen Unternehmen - - BIII1a BIII1a

b beteiligten Unternehmen - - BIII1b BIII1b

c Dritten - - 

2 Forderungen gegenüber - - BIII2 BIII2

a sonstigen öffentlichen Verwaltungen - - 

b abhängigen Unternehmen - - BIII2a BIII2a

c beteiligten Unternehmen - - BIII2b BIII2b

d Dritten - - BIII2c BIII2d BIII2d

3 Sonstige Wertpapiere - - BIII3

Summe der Finanzanlagen - - 

SUMME DER ANLAGEGÜTER (B) 405.138,14             416.807,42           - - 

A) FORDERUNGEN GEGENÜBER DEM STAAT UND SONSTIGEN ÖFFENTLICHEN 

VERWALTUNGEN AUFGRUNDDER BETEILIGUNG AM DOTATIONSFONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG - AKTIVA 

VERMÖGENSAUFSTELLUNG –AKTIVA 2024 2023
BezugMD 

26/4/95
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Regionalrat Trentino-Südtirol
Bezug

Art.2424 ZGB

A) FORDERUNGEN GEGENÜBER DEM STAAT UND SONSTIGEN ÖFFENTLICHEN 

VERWALTUNGEN AUFGRUNDDER BETEILIGUNG AM DOTATIONSFONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG - AKTIVA 

VERMÖGENSAUFSTELLUNG –AKTIVA 2024 2023
BezugMD 

26/4/95

C) UMLAUFVERMÖGEN

I Vorräte - - CI CI

Summe der Vorräte - - 

II Forderungen (2)

1 Forderungen abgabenrechtlicher Natur 52.735,72 - 

a a   Forderungen aus Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens - - 

b b   Sonstige Forderungen abgabenrechtlicher Natur 52.735,72 - 

c c   Forderungen aus Ausgleichfonds - - 

2 Forderungen aufgrund von Zuwendungen und Beiträgen gegenüber - - 

a öffentlichen Verwaltungen - - 

b abhängigen Unternehmen - - CII2 CII2

c beteiligten Unternehmen - - CII3 CII3

d Dritten - - 

3 Gegenüber Kunden und Benutzern - - CII1 CII1

4 Sonstige Forderungen 1.306.634,14         2.564.354,84       CII5 CII5

a gegenüber der Staatskasse - - 

b b   für Tätigkeiten im Auftrag Dritter - - 

c Sonstige 1.306.634,14         2.564.354,84       

Summe der Forderungen 1.359.369,86         2.564.354,84       

III Finanzanlagen, die kein Anlagevermögen darstellen

1 Beteiligungen - - CIII1,2,3,4,5 CIII1,2,3

2 Sonstige Wertpapiere - 5.179.353,37       CIII5

Summe der Finanzanlagen, die kein Anlagevermögen darstellen - 5.179.353,37       

IV Flüssige Mittel 

1 Schatzamtskonto 36.996.991,76       37.731.242,39     

a Schatzamt 36.996.991,76       37.731.242,39     CIV1a

b bei Banca d’Italia - - 

2 Sonstige Bank- und Posteinlagen - - CIV1 CIV1b e CIV1c

3 Bargeld und Kassenwerte - - CIV2 e CIV3 CIV2 e CIV3

4 Sonstige auf die Körperschaft geführten Konten beim Staatlichen Schatzamt - - 

Summe der flüssigen Mittel 36.996.991,76       37.731.242,39     

SUMME DES UMLAUFVERMÖGENS (C) 38.356.361,62       45.474.950,60     

D) ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN 

1 Antizipative Rechnungsabgrenzungen (Aktiva) - - D D

2 Transitorische Rechnungsabgrenzungen (Aktiva) 17.724,13 15.859,21             D D

SUMME ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN (D) 17.724,13 15.859,21             

SUMME DER AKTIVA (A+B+C+D) 38.779.223,89       45.907.617,23     - - 
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Regionalrat Trentino-Südtirol

Bezug

Art.2424 ZGB

A) NETTOVERMÖGEN 

I Dotationsfonds 78.545.292,26           78.545.292,26           AI AI

II Rücklagen - - 

a aus dem Wirtschaftsergebnis aus den Vorjahren - - AIV, AV, AVI, AVII, AVIIAIV, AV, AVI, AVII, AVII

b aus Kapital - - AII, AIII AII, AIII

c aus Baugenehmigungen - - 

d

Nicht verfügbare Rücklagen für öffentliche Güter, nicht verfügbare Vermögensgüter und 

Kulturgüter - - 

e Sonstige nicht verfügbare Rücklagen - - 

III Erfolgsergebnis 5.140.245,74-  5.023.016,94             AIX AIX

IV Erfolgsergebnis aus den Vorjahren 57.647.624,15-  62.670.641,09-   

V Negative Rücklagen für nicht verfügbare Güter 871.149,63-   871.149,63-   

SUMME NETTOVERMÖGEN (A) 14.886.272,74           20.026.518,48           

B) RISIKO- UND ABGABENRÜCKSTELLUNGEN 

1 für Personal in Ruhestand 684.604,81 - B1 B1

2 für Steuern - - B2 B2

3 Sonstige 21.213.202,85           21.155.290,73           B3 B3

SUMME DER RISIKO- UND ABGABENRÜCKSTELLUNGEN (B) 21.897.807,66           21.155.290,73           

C) ABFERTIGUNGEN - - C C

SUMME ABFERTIGUNGEN (C) - - 

D) VERBINDLICHKEITEN

1 Verbindlichkeiten aus Finanzierung - - 

a Schuldverschreibungen - - D1e D2 D1

b gegenüber sonstigen öffentlichen Verwaltungen - - 

c gegenüber Banken und Schatzämtern - - D4 D3 e D4

d gegenüber sonstigen Geldgebern - - D5

2 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten 86.544,93 44.212,48 D7 D6

3 Anzahlungen - - D6 D5

4 Verbindlichkeiten aus Zuwendungen und Beiträgen 5.515,44 333.206,74 

a vom nationalen Gesundheitsdienst finanzierte Körperschaften - - 

b sonstige öffentliche Verwaltungen 5.515,44 120.581,02 

c abhängige Unternehmen - - D9 D8

d beteiligte Unternehmen - - D10 D9

e an Dritte - 212.625,72 

5 Sonstige Verbindlichkeiten 1.739.748,35             2.926.327,82             D12,D13,D14 D11,D12,D13

a abgabenrechtlicher Natur 191.862,76 18.952,75 

b gegenüber Vorsorge- und Sozialfürsorgeinstituten 106.483,94 16.464,27 

c für Tätigkeiten im Auftrag Dritter - - 

d Sonstige 1.441.401,65             2.890.910,80             

SUMME DER VERBINDLICHKEITEN (D) 1.831.808,72             3.303.747,04             

E) ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGS­ABGRENZUNGEN UND

INVESTITIONSBEITRÄGE 

I Antizipative Rechnungsabgrenzungen (Passiva) - - E E

II Transitorische Rechnungsabgrenzungen (Passiva) 163.334,77 1.422.060,98             E E

1 Investitionsbeiträge - - 

a von sonstigen öffentlichen Verwaltungen - - 

b von Dritten - - 

2 Mehrjährige Konzessionen - - 

3 Sonstige transitorische Rechnungsabgrenzungen (Passiva) 163.334,77 1.422.060,98             

SUMME ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN (E) 163.334,77 1.422.060,98             

SUMME DER PASSIVA (A+B+C+D+E) 38.779.223,89           45.907.617,23           - - 

ORDNUNGSKONTEN 

1) Zweckbindungen auf künftige Geschäftsjahre 246.077,59 220.217,29 

2) Güter Dritter in Verwendung - - 

3) Dritten zur Verwendung überlassene Güter - - 

4) An öffentliche Verwaltungen geleistete Sicherheiten - - 

5) Abhängigen Unternehmen geleistete Sicherheiten - - 

6) Sonstigen Unternehmen geleistete Sicherheiten - - 

7) Sonstigen Unternehmen geleistete Sicherheiten - - 

SUMME ORDNUNGSKONTEN 246.077,59 220.217,29 - - 

VERMÖGENSAUFSTELLUNG - PASSIVA 

VERMÖGENSAUFSTELLUNG -PASSIVA 2024 2023 BezugMD 26/4/95
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ANLAGE 32 

AUFSTELLUNG BETREFFEND DIE SCHNELLIGKEIT DER ZAHLUNGEN 
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AUFSTELLUNG BETREFFEND ART. 41 ABSATZ 1, “BESCHEINIGUNG ÜBER DIE ZAHLUNGSFRISTEN” DES GESETZESDEKRETES Nr. 66 VOM 24. APRIL 2014, 

UMGEWANDELT MIT ÄNDERUNGEN IN DAS GESETZ Nr. 89 VOM 23. JUNI 2014. 

Es wird Folgendes für das Jahr 2024 bestätigt: 

1) Für das Jahr 2024 beläuft sich der Betrag der Zahlungen, die nach dem Ablauf der laut
gesetzesvertretendem Dekret Nr. 231/2002 vorgesehenen Fristen vorgenommen wurden, auf
60.099,65 Euro.

2) Jährlicher Indikator für die Schnelligkeit der Zahlungen. Laut Art. 9 des DPMR vom 22. September
2014 ist dies die Summe, für jede zur Begleichung einer erbrachten Leistung ausgestellte
Rechnung, der zwischen der Fälligkeit der Rechnung oder der entsprechenden
Zahlungsaufforderung und dem Zahlungsdatum effektiv verstrichenen Tage, multipliziert mit dem
geschuldeten Betrag und in Verhältnis gesetzt zu den getätigten Zahlungsbeträgen des Zeitraums:
-13,05.

DER GENERLSEKRETÄR 

- MMag. Jürgen Rella -

(digital signiert) 
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ANLAGE 33 

BERICHT ÜBER DIE GEBARUNG 
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BERICHT ZUR RECHNUNGSLEGUNG 2024 

(Absatz 6 des Artikels 11 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 118 vom 23. Juni 2011) 

Die Rechnungslegung über die Haushaltsgebarung 2024 wurde unter Einhaltung der 

Bestimmungen des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 118 vom 23. Juni 2011 (Bestimmungen auf 

dem Sachgebiet der Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und der Haushaltsvorlagen der 

Regionen, der örtlichen Körperschaften und deren Einrichtungen in Durchführung der Artikel 1 und 

2 des Gesetzes vom 5. Mai 2009, Nr. 42), so wie es mit dem gesetzesvertretenden Dekret Nr. 126 

vom 10. August 2014 abgeändert worden ist, erstellt. 

Die Reform zur Harmonisierung der Buchhaltungssysteme sieht für alle öffentlichen Verwaltungen 

einheitliche Haushaltsgrundsätze, einen integrierten Kontenplan, einheitliche gemeinsame 

Haushaltsvorlagen, einen konsolidierten Haushalt mit den kontrollierten Betrieben, Gesellschaften 

oder sonstigen abhängigen Einrichtungen sowie die Einführung von einfachen Ergebnisindikatoren 

vor. 

Das gesetzesvertretende Dekret Nr. 118/2011 sieht bei Artikel 2, Absatz 1, vor, dass die Regionen 

und die Lokalkörperschaften „parallel zur Finanzbuchhaltung zu reinen Informations- und 

Vergleichszwecken ein Wirtschafts- und Vermögensbuchhaltungssystem anwenden, um die 

einheitliche Erfassung der Gebarungsvorfälle sowohl in finanzieller als auch in wirtschaftlich-

vermögensrechtlicher Hinsicht zu garantieren“. Die Anlage Nr. 4/3 zum gesetzesvertretenden 

Dekret Nr. 118/2011 sieht den „angewandten Haushaltsgrundsatz für die Wirtschafts- und 

Vermögensbuchhaltung der Körperschaften neben der Finanzbuchhaltung“ vor. Die Wirtschafts- 

und Vermögensbuchhaltung wird parallel zur Finanzbuchhaltung, die im Hinblick auf die 

Ermächtigung und auf die Rechenschaftslegung der Ergebnisse der Finanzgebarung das wichtigste 

und grundlegende Buchhaltungssystem ist, geführt, um die Kosten/Lasten und die 

Erträge/Einkünfte zu erfassen und den „wirtschaftlichen Nutzen“ darzustellen, der während des 

Finanzjahres erreicht und in Anspruch genommen wurde, und um die Abfassung der 

Vermögensaufstellung zu ermöglichen. 

Für die Regionen mit Sonderstatut und die autonomen Provinzen Bozen und Trient (Art. 79 des GvD 

Nr. 118/2011) sind die Bestimmungen über die Harmonisierung der Buchhaltungssysteme am 1. 

Jänner 2016 in Kraft getreten, also ein Jahr später als im Normalfall. 

Artikel 18 der mit Präsidiumsbeschluss Nr. 370 vom 31. Juli 2018 genehmigten Verordnung über das 

Rechnungswesen des Regionalrates, in geltender Fassung, beinhaltet das Verfahren für die 

Genehmigung der Rechnungslegung des Regionalrates. Die Verordnung legt die Grundsätze und 

Verfahren für die Gebarung und Kontrolle der Finanzmittel des Regionalrats gemäß dem 

gesetzesvertretendem Dekret Nr. 118 vom 23. Juni 2011 in geltender Fassung (Bestimmungen auf 

dem Sachgebiet der Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und der Haushaltsvorlagen der 

307



Regionen, der örtlichen Körperschaften und deren Einrichtungen in Durchführung der Artikel 1 und 

2 des Gesetzes Nr. 42 vom 5. Mai 2009) fest. 

Artikel 18 der Verordnung über das Rechnungswesen sieht vor, dass die Endergebnisse der 

Haushaltsgebarung in der allgemeinen Rechnungslegung des Regionalrates nachgewiesen werden. 

Artikel 5 der Geschäftsordnung des Regionalrates schreibt fest, dass das Präsidium den Entwurf der 

Rechnungslegung des Regionalrates genehmigt, der sodann im Sinne des Artikels 6 der 

Geschäftsordnung vom Plenum gutgeheißen werden muss.  

Der Regionalrat hat den genehmigenden harmonisierten Haushalt ab dem Haushaltsjahr 2016 

angewandt und hat mit dem Haushaltsjahr 2017 eine Rechnungslegung vorgelegt, in der erstmals 

auch die Ergebnisse der wirtschaftlichen und vermögensrechtlichen Verwaltung, die durch die 

Anwendung des integrierten Kontenplans im Sinne des Artikels 4 des gesetzesvertretenden 

Dekretes Nr. 118/2011 gewährleistet wird, hervorgehoben werden. 

Der Jahresabschluss besteht aus der Rechnungslegung der Finanzbuchhaltung, der 

Erfolgsrechnung und der Vermögensaufstellung. 

Gemäß Artikel 11, Absatz 4, des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 118/2011 „sind der 

Rechnungslegung neben den von den jeweiligen Buchhaltungsverordnungen vorgesehenen 

Dokumenten auch nachstehende beizulegen: 

a) die Aufstellung betreffend das Verwaltungsergebnis;

b) die Aufstellung betreffend die Zusammensetzung des zweckgebundenen Mehrjahresfonds

nach Aufgabenbereichen und Programmen;

c) die Aufstellung des Fonds für zweifelhafte Forderungen;

d) die Aufstellung der Feststellungen nach Titel, Typologien und Kategorien;

e) die Aufstellung der Zweckbindungen nach Aufgabenbereichen, Programmen und

Gruppierungen;

f) die Aufstellung der im laufenden Jahr und in vorhergehenden Haushaltsjahren

vorgenommenen Festsetzungen, die auf die nachfolgenden Haushaltsjahre übertragen

werden;

g) die Aufstellung der im laufenden Jahr und in vorhergehenden Haushaltsjahren übernommene

Verpflichtungen, die nachfolgenden Haushaltsjahren angelastet werden;

h) die Aufstellung der bestrittenen Ausgaben nach Aufgabenbereichen;

i) nur für die Regionen, die Aufstellung der Aufteilung nach Aufgabenbereichen und

Programmen der einheitlichen regionalen Politik und der territorialen Zusammenarbeit, ab

dem Planungszeitraum 2014-2020;

j) nur für die örtlichen Körperschaften, die Aufstellung der bestrittenen Ausgaben für die

Inanspruchnahme der Beiträge und Zuwendungen von Organen der EU oder internationalen

Organen;

k) nur für die örtlichen Körperschaften, die Aufstellung der für die Abwicklung der von den
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Regionen übertragenen Befugnisse bestrittenen Ausgaben; 

l) die Abschlussergebnisse SIOPE;

m) die Auflistung der Einnahmen- und Ausgabenrückstände, welche aus vorhergehenden

Haushalten stammen, getrennt nach Herkunftsjahr und nach Kapitel;

n) die Auflistung der uneinbringlichen Forderungen, die bei Ablauf der Verjährungsfrist aus

dem Haushalt gestrichen worden sind;

o) der entsprechend den im Absatz 6 angeführten Einzelvorschriften verfasste

Gebarungsbericht des ausführenden Organs;

p) der Bericht des Kollegiums der Rechnungsprüfer.”

Absatz 6 des Artikels 11 des GvD Nr. 118/2011 schreibt Folgendes fest: "Der der 

Rechnungslegung beigefügte Bericht gibt Aufschluss über die Gebarung der Körperschaft sowie 

über die bedeutenden, nach Abschluss des Haushaltsjahres eingetretenen Ereignisse und liefert 

alle Informationen, die zum besseren Verständnis der Rechnungslegungsdaten beitragen. Der 

Bericht gibt insbesondere Aufschluss über 

a) die verwendeten Bewertungskriterien;

b) die wesentlichen Posten der Abschlussrechnung;

c) die wesentlichen Änderungen, die im Laufe des Jahres hinsichtlich der finanziellen

Veranschlagungen eingetreten sind, darunter auch die Verwendung der Reservefonds und

die Verwendung der gebunden und zurückgelegten Anteile des zum 1. Jänner des

vorhergehenden Finanzjahres bestehenden Verwaltungsergebnisses, wobei zwischen

Bindungen aus Gesetzen und Buchhaltungsgrundsätzen, Bindungen aus Zuwendungen,

Bindungen aus Darlehensaufnahmen und sonstigen Finanzierungen und von der

Körperschaft formell auferlegten Bindungen zu unterscheiden ist;

d) eine detaillierte Aufstellung der gebundenen und zurückgelegten Anteile des am 31.

Dezember des vorhergehenden Finanzjahres bestehenden Verwaltungsergebnisses, wobei

zwischen Bindungen aus Gesetzen und Buchhaltungsgrundsätzen, Bindungen aus

Zuwendungen, Bindungen aus Darlehensaufnahmen und sonstigen Finanzierungen und von

der Körperschaft formell auferlegten Bindungen zu unterscheiden ist;

d-bis) Nur für die Regionen: die Auflistung der Verpflichtungen für im Haushaltsjahr anfallende

Investitionsausgaben, die durch eine genehmigte, aber noch nicht aufgenommene

Verschuldung finanziert werden; 

d-ter) Nur für die Regionen: die Auflistung der Verpflichtungen für Investitionsausgaben, die zu

einem Fehlbetrag aus genehmigter, aber nicht aufgenommener Verschuldung zum

Jahresende geführt haben – jeweils getrennt nach dem Jahr der Entstehung; 

e) die Gründe für das Fortbestehen von Rückständen, die mehr als fünf Jahre alt und größeren

Umfangs sind, sowie die hierfür bestehenden Beweggründe, einschließlich der Forderungen

laut Absatz 4, Buchstabe n);

f) die Aufstellung der im Laufe des Finanzjahres auf den Einnahmen- und Ausgabenkapiteln

erfolgten, Vorschüsse betreffende Umbuchungen, aus der die durchschnittliche und die

maximale Inanspruchnahme der Vorschüsse während des Jahres hervorgeht, sofern in der

Abschlussrechnung abweichend vom allgemeinen Grundsatz der Vollständigkeit der Saldo
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zum 31. Dezember der in Anspruch genommenen Vorschüsse abzüglich der entsprechenden 

Erstattungen ausgewiesen ist; 

g) die Liste der bestehenden dinglichen Rechte und Erläuterung derselben;

h) Aufstellung der eigenen Hilfskörperschaften und -einrichtungen, wobei zu präzisieren ist,

dass in die entsprechenden Rechnungslegungen oder Jahresabschlüsse auf der eigenen

Homepage eingesehen werden kann;

i) die Aufstellung der unterhaltenen direkten Beteiligungen mit Angabe des entsprechenden,

in Prozenten angeführten Anteils;

j) die Ergebnisse der Überprüfung der mit den eigenen Hilfskörperschaften und den

kontrollierten oder beteiligten Gesellschaften wechselseitig bestehenden Forderungen und

Verbindlichkeiten. Vorgenannte Information, die von den jeweiligen Kontrollorganen zu

zertifizieren ist, zeigt im Detail gegebenenfalls bestehende Ungereimtheiten und die Gründe

hierfür auf; in diesem Fall ergreift die Körperschaft unverzüglich, auf jeden Fall nicht nach

Abschluss des laufenden Finanzjahres, die für den Abgleich der Schulden- und Forderungen

notwendigen Maßnahmen;

k) Kosten und eingegangene Verpflichtungen, die sich aus Derivatverträgen oder

Finanzierungsverträgen mit einer Derivatkomponente ergeben;

l) die Aufstellung der Haupt- oder Nebengarantien, die die Körperschaft gemäß den geltenden

Gesetzen zugunsten von Körperschaften und anderen Parteien geleistet hat, mit Angabe

etwaiger Forderungen gegenüber der Körperschaft und des Risikos der Anwendung von

Artikel 3, Absatz 17, des Gesetzes 350 vom 24. Dezember 2003;

m) eine beschreibende Auflistung der Vermögenswerte, die am Ende des Geschäftsjahres, auf

das sich die Abschlussrechnung bezieht, zu den Immobilien der Körperschaft gehören, mit

Angabe der jeweiligen Verwendungszwecke und etwaiger Erträge daraus;

n) die in Artikel 2427 und anderen Artikeln des Zivilgesetzbuches sowie in anderen

anwendbaren Gesetzen und Dokumenten über die anwendbaren Buchhaltungsgrundsätze

geforderten Angaben;

(o) sonstige Informationen über die Gebarungsergebnisse, die gesetzlich vorgeschrieben oder

für die Auslegung der Rechnungslegung erforderlich sind."

* * *

Ausgehend von den dargelegten Erwägungen wird der Bericht über die Gebarung erstellt und der 

Rechnungslegung des Regionalrates beigelegt 

a) Für die Bewertung verwendete Kriterien

Die Rechnungslegung 2024 ist unter Einhaltung der mit dem gesetzesvertretenden Dekret Nr. 118 

vom 23. Juni 2011, so wie es mit dem gesetzesvertretenden Dekret Nr. 126 vom 10. August 2014 

abgeändert worden ist, enthaltenen Bestimmungen und festgeschriebenen Kriterien erstellt 

worden. Gemäß Artikel 2 des genannten gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 118/2011 besteht die 

Rechnungslegung aus der Abschlussrechnung über die finanzielle Gebarung, der 
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Vermögensaufstellung für die Erhebung des Vermögensbestandes und aus der Erfolgsrechnung für 

die wirtschaftliche Erhebung der Haushaltsvorgänge. Die Finanzbuchhaltung ist im Hinblick auf die 

Ermächtigung und auf die Rechenschaftslegung der Ergebnisse der Finanzgebarung das wichtigste 

und grundlegende Buchhaltungssystem. 

Die Abschlussrechnung 

In der Abschlussrechnung des Jahres 2024 werden die Daten betreffend die Verwendung der unter 

anderem von der Region Trentino-Südtirol für den ordnungsgemäßen Ablauf der Tätigkeit des 

Regionalrates zur Verfügung gestellten Geldmittel ausgewiesen und die Endergebnisse der 

Verwaltungsgebarung unter Berücksichtigung der gesamten im Laufe des zu berücksichtigenden 

Finanzjahres getätigten Finanztätigkeit dargelegt. 

Die Abschlussrechnung ist entsprechend den nachstehend angeführten Kriterien erstellt worden: 

- In der Kompetenz- und in der Kassagebarung entsprechend den im GvD Nr. 118/2011

festgeschriebenen Buchhaltungsgrundsätzen der Harmonisierung, indem die Einnahmen in

Titel und Typologien und die Ausgaben in Aufgabenbereiche und Programme gegliedert

wurden. Im Besonderen werden die zweckgebundenen Ausgaben, die Zahlungen, die

festgestellten Einnahmen und die Einhebungen in Bezug auf die im Haushaltsvoranschlag

enthaltenen Veranschlagungen sowohl für die Kompetenz- als auch für die

Rückständegebarung ausgewiesen.

- Der Aufbau der Abschlussrechnung entspricht jenem des Haushaltsvoranschlages und

enthält die nachstehend angeführten Angaben:

o die endgültigen Veranschlagungen in der Kompetenz;

o die endgültigen Kassaveranschlagungen;

o die Einnahmen- und Ausgabenrückstände.

- Für die Ausgabenrückstände 2024: als Ausgabenrückstände sind die Beträge für bis zum 31.

Dezember 2024 bereits erbrachte Leistungen beibehalten worden, für welche die

Rechnungen bereits eingegangen sind oder angenommen werden kann, dass sie rechtzeitig

bis zur Genehmigung der Rechnungslegung einlangen;

- Für die Einnahmenrückstände 2024: bei den Einnahmenrückständen sind die festgestellten

und bis zum 31.12.2024 auf der Grundlage der Buchhaltungsgrundsätze noch nicht

eingehobenen Beträge beibehalten worden.

- Die Dokumente betreffend die Rechnungslegung weisen die Einnahmenfeststellungen und

die Ausgabenzweckbindungen den jeweiligen Jahren der „potenzierten“ Kompetenz zu,

wobei jedes derselben mit dem Kalenderjahr übereinstimmt (Einhaltung des Grundsatzes Nr.

1 – Jährlichkeit);

- Der Haushalt, so wie auch die entsprechende Rechnungslegung, sind einheitlich, da er sich

auf eine Verwaltung bezieht, die sich dadurch kennzeichnet, dass sie ein einheitliches

Rechtssubjekt ist. Infolgedessen werden mit den gesamten Einnahmen die gesamten

Ausgaben finanziert (Einhaltung des Grundsatzes Nr. 2 – Einheitlichkeit);
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- Das Haushaltssystem enthält, auch in Bezug auf die Rechnungslegung, alle Zielsetzungen und

Ergebnisse der Gebarung sowie die dieser Verwaltung anrechenbaren finanziellen,

wirtschaftlichen und Vermögenswerte, um ein wahrheitsgetreues und angemessenes Bild

der im Laufe des Haushaltsjahres geplanten und durchgeführten komplexen

Verwaltungstätigkeit zu vermitteln (Einhaltung des Grundsatzes Nr. 3 – Universalität);

- alle Einnahmen und die entsprechenden Feststellungen werden im Haushalt zuzüglich der

für die Einhebung bestrittenen Spesen oder anderer gegebenenfalls damit verbundener

Ausgaben angeführt. Ebenso werden alle Ausgaben mit den entsprechenden

Zweckbindungen zuzüglich der damit einhergehenden Einnahmen angeführt, ohne dass

eventuelle Ausgleiche der Posten vorgenommen werden (Einhaltung des Grundsatzes Nr. 4

– Integrität).

Erfolgsrechnung und Vermögensaufstellung 

Die Erfolgsrechnung weist die erhaltenen und im Laufe des Jahres eingesetzten Geldmittel aus und 

verbucht auch jene Buchhaltungsvorgänge, die von der Finanzbuchhaltung nicht erfasst werden 

können. Als Beispiel hierfür werden die im Finanzjahr vorzunehmen Abschreibungen angeführt, die 

mit dem zeitlichen Fortschreiten den Wert der verwendeten Investitionsgüter mindern und die mit 

der bloßen Finanzgebarung nicht ausgewiesen werden. Die Erfolgsrechnung hat somit informativen 

und unterstützenden Charakter im Rahmen der internen Entscheidungsprozesse; sie zeigt die 

Gesamtsumme der Erträge und die der Aufwendungen auf, die sich ausschließlich auf das 

Kompetenzjahr beziehen, und bestimmt so das wirtschaftliche Ergebnis des Jahres nach den 

Grundsätzen der Unternehmensbuchhaltung. Diese Informationen ermöglichen es, die Ergebnisse 

nicht nur unter dem ermächtigenden Gesichtspunkt, sondern auch nach den für ein 

Privatunternehmen typischen Kriterien und Ansätzen zu lesen.  

Die Vermögensaufstellung umfasst die Gesamtheit der Aktiva und Passiva der Körperschaft, sprich 

die Gesamtheit der Güter und der aktiven und passiven Rechtsverhältnisse des Regionalrates. Die 

Erfolgsrechnung ist somit ein nützliches Instrument für die Erstellung und ständige Anpassung des 

Inventars der Vermögensgüter der Körperschaft. 

Das Nettovermögen belief sich am Ende des Jahres 2024 auf 14.886.272,74 Euro (im Jahr 2023 

betrug es 20.026.518,48 Euro) mit einer Verringerung in Höhe von 5.140.245,74 Euro im Vergleich 

zum vorherigen Finanzjahr. Dieser Betrag entspricht dem negativen Ergebnis der Erfolgsrechnung.  

In Bezug auf die Bewertungskriterien für die Erfolgsrechnung und die Vermögensaufstellung wird 

auf die Angaben laut Punkt n) „Im Sinne des Artikels 2427 und weiterer Artikel des italienischen 

Zivilgesetzbuches sowie im Sinne anderer Gesetzesbestimmungen und der Dokumente betreffend 

die anwendbaren Buchhaltungsgrundsätze geforderte Angaben“ verwiesen. 
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b) Die wesentlichen Posten der Abschlussrechnung

Kassa 

So wie aus den Erklärungen des den Schatzamtsdienst verrichtenden Instituts hervorgeht, wies die 

Kassa am 1. Jänner 2024 einen Bestand in Höhe von 37.731.242,39 Euro auf. Am 31. Dezember 2024 

belief sich dieser auf 36.996.991,76 Euro. 

Überprüfung der Einnahmen und der Ausgaben 

Einnahmen 

Die Gesamteinnahmen des Finanzjahres 2024 stellen die finanziellen, dem Regionalrat zur 

Verfügung stehenden Ressourcen dar und setzen sich aus Einnahmen aufgrund laufender 

Zuwendungen von anderen Verwaltungen, außersteuerlichen Einnahmen und Einnahmen im 

Namen Dritter und Durchlaufposten zusammen. 

TITEL II LAUFENDE ZUWENDUNGEN 

In der Kompetenzgebarung 27.588.357,00 

TITEL III AUßERSTEUERLICHE EINNAHMEN    9.034.528,75 

In der Kompetenzgebarung 

EINNAHMEN INSGESAMT 36.622.885,75 

TITEL IX EINNAHMEN IM NAMEN DRITTER 

UND DURCHLAUFPOSTEN 

In der Kompetenzgebarung    6.301.734,05 

GESAMTBETRAG DER 

EINNAHMEN 

42.924.619,80 

VERWENDUNG DES 

VERWALTUNGSÜBERSCHUSSES 

  9.132.060,98 

ZWECKGEBUNDENER 

MEHRJAHRESFONDS 

 220.217,29 

Die Gesamteinnahmen in der Kompetenzgebarung belaufen sich auf 52.276.898,07 Euro, davon 

stammen 6.301.734,05 Euro aus den Einnahmen im Namen Dritter und aus den Durchlaufposten. 

Die Einnahmen aufgrund von Zuwendungen von anderen Verwaltungen stammen ausschließlich aus 

Zuweisungen von der Region Trentino Südtirol in Höhe von insgesamt 27.588.357,00 Euro, die mit 
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Beschluss der Region Nr. 24 vom 27. März 2024 vorgenommen worden sind. Mit diesen Einnahmen 

soll der Ausgabenbedarf des Regionalrates gedeckt werden. 

Die außersteuerlichen Einnahmen im Ausmaß von 9.034.528,75 Euro stammen zum Großteil: 

- aus der Desinvestition von Mitteln aus dem Gebarungsfonds des Regionalrates „Fonds

Euregio Minibond“ in Höhe von 884.195,67Euro;

- aus der Desinvestition von Anteilen des „Family Fonds“ in Höhe von 4.298.955,37 Euro;

- aus der Rückerstattung von Beiträgen von Seiten der Ratsfraktionen in Höhe von 24.698,73

Euro;

-  aus den Rückerstattungen im Sinne des Regionalgesetzes Nr. 4/2014 in Höhe von 457.729,56

Euro;

- aus den Aktivzinsen auf dem Konto des Schatzamtsdienstes in Höhe von 1.141.404,95 Euro;

- aus den Einbehalten des Solidaritätsfonds und für die Mandatsabfindung in Höhe von

684.604,81 Euro;

- aus den Guthaben der Einkommens-/Wertschöpfungssteuer (IRPEF/IRAP) in Höhe von

1.397.507,03 Euro, die bereits im Jahr 2024 verwendet worden sind;

- aus anderen Einnahmen (Gebühr für die Nutzung des Repräsentationssaales, Einbehalte für

die später auszuzahlende Entschädigung usw.) in Höhe von 145.432,63 Euro.

Mit Bezug auf den Verwaltungsüberschuss wird Folgendes hervorgehoben: 

- der gebundene Teil der Rechnungslegung 2023 im Ausmaß von 1.422.060,98 Euro ist im

Finanzjahr 2024 in den Haushaltsvoranschlag 2024-2026 zur Deckung der zugunsten der

Region Trentino-Südtirol im Sinne der Regionalgesetze Nr. 4/2014 und Nr. 1/2017

vorzunehmenden Überweisung übertragen worden;

- der verfügbare Teil im Ausmaß von 14.194.281,19 Euro ist im Haushalt in Höhe von

7.710.000,00 Euro wie folgt verwendet worden: in Höhe von 310.000,00 Euro für

Investitionsausgaben, in Höhe von 400.000,00 Euro für laufende Ausgaben für professionelle

Dienstleistungen und rechtlichen Beistand und in Höhe 7.000.000,00 für die Überweisung an

die autonome Region Trentino-Südtirol.

Ausgaben 

Die Gesamtausgaben in der Kompetenzgebarung belaufen sich auf 43.664.021,22 Euro, wobei sich 

diese wie folgt zusammensetzen:  

TITEL I LAUFENDE AUSGABEN 

In der Kompetenzgebarung 37.080.806,25 

Zweckgebundener 

Mehrjahresfonds 

246.077,59 
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TITEL II INVESTITIONSAUSGABEN 

In der Kompetenzgebarung 35.403.33 

AUSGABEN INSGESAMT 37.362.287,17 

TITEL VII AUSGABEN FÜR DIE 

SONDERBUCHFÜHRUNGEN 

In der Kompetenzgebarung 6.301.734,05 

GESAMTBETRAG DER 

AUSGABEN  

43.664.021,22 

Die laufenden Ausgaben enthalten neben den Ausgaben für den Bedarf des Regionalrates unter 

anderem auch die an die Region überwiesenen Beträge. Diese stammen: 

- im Betrag von 864.989,84 Euro aus den desinvestierten Beträgen des „Fonds Euregio

Minibond“ und im Betrag von 3.735.615,47 Euro aus den desinvestierten Beträgen des

„Family Fonds“ im Sinne des Regionalgesetzes Nr. 1/2017;

- im Betrag in Höhe von 1.733.655,44 Euro aus den Rückerstattungen im Sinne des

Regionalgesetzes Nr. 4/2014;

- aus der Rückerstattung eines Teils des freien Anteils des Überschusses des Jahres 2023 in

Höhe von 7.000.000,00 Euro.

Ordentliche Neufestsetzung der Rückstände 

Der Grundsatz der „potenzierten“ Finanzkompetenz stellt ein allgemeines Referenzkriterium für die 

Registrierung der Buchhaltungsvorgänge dar. Die Art. 3 und 63 des GvD Nr. 118/2011 sehen genaue 

Bestimmungen für die Neufestsetzung der Einnahmen- und Ausgabenrückstände vor. Diese 

Bestimmungen werden zudem in der Anlage 4/2 des Dekretes mit dem Titel „Angewandter 

Buchhaltungsgrundsatz betreffend die Finanzbuchhaltung“, im Besonderen bei Punkt 9.1 betreffend 

die Verwaltung der Rückstände, näher ausgeführt. In Anwendung des allgemeinen 

Buchhaltungsgrundsatzes der Finanzkompetenz ist es vor der Aufnahme der Einnahmen- und 

Ausgabenrückstände in die Rechnungslegung notwendig, diese neu festzustellen und zu 

überprüfen, ob diese zur Gänze oder nur teilweise übertragen werden sollen. Weiters wird ein 

zweckgebundener Mehrjahresfonds eingeführt. Mit Beschluss des Präsidiums vom 19. März 2025 

sind die zum 31.12.2024 bestehenden und zu übertragenden Einnahmerückstände im Betrag von 

1.359.369,86 Euro und die zum 31.12.2024 bestehenden und zu übertragenden 

Ausgabenrückstände im Betrag von 1.831.808,72 Euro festgesetzt worden. Der zweckgebundene 

Mehrjahresfonds beläuft sich auf 246.077,59 Euro. 
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c) Die wesentlichen, im Laufe des Jahres eingetretenen Änderungen hinsichtlich

der finanziellen Veranschlagungen 2024-2026, inklusive Verwendung des

Reservefonds

Der Haushaltsvoranschlag 2024-2026 wurde mit Beschluss des Regionalrates Nr. 45 vom 19. Juli 

2023 genehmigt. Für das Jahr 2024 wurden anfängliche, vom Regionalrat genehmigte Einnahmen 

und Ausgaben in der Kompetenzgebarung in Höhe von 41.774.492,00 Euro veranschlagt, davon 

9.354.000,00 Euro für die Sonderbuchführungen (Einnahmen und Ausgaben im Namen Dritter und 

Durchlaufposten). Nach der Genehmigung des Haushaltsvoranschlages 2024-2026 sind dem 

Regionalrat von Seiten der Region Trentino-Südtirol mit Beschluss der Regionalregierung Nr. 24 vom 

27. März 2024 die Geldmittel für die Organisation und den Bedarf des Regionalrates für das Jahr

2024 im Ausmaß von 27.588.357,00 Euro (Einnahmen laufende Zuwendungen – TITEL II) zugewiesen

worden.

Mit dem Beschluss des Regionalrates Nr. 6 vom 19. Juli 2024 ist der Nachtragshaushalt zum

Haushaltsvoranschlag der Finanzjahre 2024-2026 genehmigt worden.

Mit den nachstehend angeführten Dekreten der Führungskräfte sind Änderungen am 

Gebarungshaushalt vorgenommen worden, darunter auch die Verwendung des Reservefonds: Nr. 

13 vom 30. Januar 2024, Nr. 16 vom 6. Februar 2024, Nr. 30 vom 26. Februar 2024, Nr. 93 vom 22. 

April 2024, Nr. 99 vom 2. Mai 2024, Nr. 126 vom 20. Juni 2024, Nr. 176 vom 24. September 2024, 

Nr. 178 vom 25. September 2024 und Nr. 213 vom 10. Dezember 2024.  

Die Veranschlagungen der Einnahmen und Ausgaben in der Kompetenzgebarung beliefen sich am 

Ende des Finanzjahres 2024 auf insgesamt 53.834.814,99 Euro, davon 8.771.000,00 Euro für die 

Sonderbuchführungen (Einnahmen und Ausgaben im Namen Dritter/Durchlaufposten).  

d) Analytische Aufstellung der gebundenen und zurückgestellten Anteile des zum

31. Dezember 2024 bestehenden Verwaltungsergebnisses

Das Verwaltungsergebnis am Ende des Haushaltsjahres besteht aus dem am 31. Dezember 2024 

bestehenden Kassafonds, der um die Einnahmenrückstände erhöht und um die 

Ausgabenrückstände gekürzt wird, abzüglich des am selben Datum bestehenden zweckgebundenen 

Mehrjahresfonds. So wie laut Art. 42 des GvD Nr. 118/2011 mit seinen späteren Änderungen 

vorgesehen, ist das Verwaltungsergebnis in freie, gebundene, zurückgestellte und zugeteilte Anteile 

unterteilt. Das Finanzjahr 2024 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 36.278.475,31 Euro: 

Kassasaldo 31.12.2024 + 36.996.991,76 

Einnahmerückstände zum 31.12.2024 + 1.359.369,86 

Ausgabenrückstände zum 31.12.2024 - 1.831.808,72 

Zweckgebundener Mehrjahresfonds - 246.077,59 

Verwaltungsergebnis zum 31.12.2024 36.278.475,31 
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Das Verwaltungsergebnis zum 31. Dezember 2024 setzt sich zusammen aus: 

zurückgestellten Beträgen für: 

- den Risikofonds für Gerichtsspesen und allfällige Folgekosten im Ausmaß von 21.000.000,00

Euro;

- andere Rückstellungen:

o Ausgleiche im Zusammenhang mit der Ermittlung der ISTAT-Nachzahlungen laut

Präsidiumsbeschluss Nr. 45 vom 28. September 2020, laut Dekret des Präsidenten Nr. 47

vom 7. Dezember 2020 und laut Dekret des Generalsekretärs des Regionalrates Nr. 108 vom

20. November 2020 im Ausmaß von 74.776,14 Euro.

o Solidaritätsfonds – Mandatsabfindung im Sinne des Artikels 6 des Regionalgesetzes Nr. 6

vom 21. September 2012 und des Präsidiumsbeschlusses Nr. 60 vom 20. November 2023 in

Höhe von 765.119,40 Euro;

o Später auszuzahlende Entschädigung laut Artikel 7 ff. des Regionalgesetzes Nr. 6 vom 21.

September 2012 – einbehaltener Anteil in Höhe von 57.912,12 Euro.

Die für den Risikofonds für Gerichtsspesen und allfällige Folgekosten zurückgelegten Anteile des 

Verwaltungsergebnisses werden nur nach Eintreten der Gefahren, für die sie zurückgelegt worden 

sind, verwendet. Das Ausmaß desselben wird unter Berücksichtigung des Kriteriums der 

"Wahrscheinlichkeit" des Unterliegens in den gegen den Regionalrat eingeleiteten und noch 

einzuleitenden Verfahren berechnet. 

Es besteht keine Notwendigkeit, Geldmittel für den Fonds für zweifelhafte Forderungen 

zurückzustellen. 

gebundenen Beträgen für 

- die Zuweisung von Geldern an die Region im Sinne des Art. 11 des Regionalgesetzes Nr. 4/2014

in Höhe von 146.135,10 Euro.

- die Zuweisung von Geldern an die Region Trentino-Südtirol im Sinne des Regionalgesetzes Nr.

1/2017 im Ausmaß von 17.199,67 Euro.

Zusammenfassende Aufstellung 

Verwaltungsergebnis zum 31.12.2024 36.278.475,31 

Für den Risikofonds für Gerichtsspesen und allfällige Folgekosten 

zurückgelegter Teil 

21.000.000,00 

Im Sinne des Präsidiumsbeschlusses Nr. 45/2020, des Dekretes 

des Präsidenten Nr. 47/2020 und des Dekretes des 

Generalsekretärs Nr. 108/2020 zurückgelegter Teil  

74.776,14 
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Für den Solidaritätsfonds – Mandatsabfindung im Sinne des 

Artikels 6 des Regionalgesetzes Nr. 6 vom 21. September 2012 

und des Präsidiumsbeschlusses Nr. 60 vom 20. November 2023 

zurückgelegter Teil 

 765.119,40 

Für die später auszuzahlende Entschädigung laut Artikel 7 ff. des 

Regionalgesetzes Nr. 6 vom 21. September 2012 zurückgelegter 

Teil  

57.912,12 

Gemäß RG Nr. 1/2017 und Nr. 4/2014 gebundener Teil 163.334,77 

Verfügbarer Teil 14.217.332,88 

Für die in den Buchstaben d) bis m) des Artikels 11, Absatz 6, des GvD Nr. 118/2011 aufgezeigten 

Sachverhalte liegen keine Angaben vor. 

n) Im Sinne des Artikels 2427 und weiterer Artikel des italienischen

Zivilgesetzbuches sowie im Sinne anderer Gesetzesbestimmungen und

Dokumente betreffend die anwendbaren Buchhaltungsgrundsätze geforderte

Angaben

Das GvD Nr. 118/2011 sieht bei Art. 2, Absatz 1, vor, dass die Regionen und die Lokalkörperschaften 

„parallel zur Finanzbuchhaltung zu reinen Informations- und Vergleichszwecken ein Wirtschafts- und 

Vermögensbuchhaltungssystem anwenden, um die einheitliche Erfassung der Gebarungsvorfälle 

sowohl in finanzieller als auch in wirtschaftlich-vermögensrechtlicher Hinsicht zu garantieren“. Die 

Anlage Nr. 4/3 zum GvD Nr. 118/2011 sieht den "angewandten Haushaltsgrundsatz für die 

Wirtschafts- und Vermögensbuchhaltung der Körperschaften neben der Finanzbuchhaltung vor.“ 

Die Wirtschafts- und Vermögensbuchhaltung wird parallel zur Finanzbuchhaltung, die im Hinblick 

auf die Ermächtigung und auf die Rechenschaftslegung der Ergebnisse der Finanzgebarung das 

wichtigste und grundlegende Buchhaltungssystem ist, geführt, um die Kosten/Lasten und die 

Erträge/Einkünfte zu erfassen und den "wirtschaftlichen Nutzen" darzustellen, der während des 

Finanzjahres erreicht und in Anspruch genommen wurde, und die Erstellung des Vermögensstandes 

zu ermöglichen und insbesondere die Veränderungen der Vermögenswerte der Körperschaft als 

Auswirkung der Ergebnisse der Gebarung zu erfassen. Die Integration der Finanz- und der 

Wirtschafts- und Vermögensbuchhaltung wird auch durch die Anwendung des integrierten 

Kontenplans laut Art. 4 des oben genannten gesetzesvertretenden Dekrets unterstützt, der aus dem 

Verzeichnis der Gliederungen der Grundeinheiten des Verwaltungshaushalts der Finanzbuchhaltung 

und der Wirtschafts- und Vermögensrechnungen besteht. Die Anlage Nr. 4/3 bezieht sich 

ausdrücklich auf ein integriertes Buchhaltungssystem, bei dem vorgesehen ist, dass bei den 

Einnahmen die Buchungen in der Wirtschafts- und Vermögensrechnung zum Zeitpunkt der 

Feststellung vorgenommen werden. Bei den Direktausgaben werden die Buchungen zum Zeitpunkt 

der passiven Liquidierung generiert. Diese Korrelation führt dazu, dass die Wirtschafts- und 

Vermögensbuchhaltung aus der Finanzbuchhaltung abgeleitet wird. Die doppelte Buchführung 
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muss den Anforderungen der Wirtschafts- und Vermögensbuchhaltung angepasst werden, damit 

sich die finanzielle Kompetenzgebarung möglichst der wirtschaftlichen Kompetenzgebarung 

angleicht. 

Der Regionalrat hat den genehmigenden harmonisierten Haushalt ab dem Haushaltsjahr 2016 

angewandt und hat demnach mit dem Haushaltsjahr 2017 eine Rechnungslegung unterbreitet, in 

der erstmals auch die Ergebnisse der wirtschaftlichen und vermögensrechtlichen Verwaltung, die 

durch die Anwendung des integrierten Kontenplans im Sinne des Artikels 4 des GvD Nr. 118/2011 

gewährleistet wird, hervorgehoben werden. Dieser Kontenplan ermöglicht eine einheitliche 

Erfassung der Gebarungsvorfälle entsprechend ihrer finanziellen und wirtschaftlich-

vermögensrechtlichen Auswirkungen. Als Teil dieses integrierten Systems wird die Wirtschafts- und 

Vermögensbuchhaltung parallel zur Finanzbuchhaltung geführt, die das wichtigste und 

grundlegende Buchhaltungsinstrument für die Genehmigung und Wiedergabe der 

Gebarungsergebnisse ist, um die Aufwendungen und Erträge aus den von der Verwaltung 

durchgeführten Vorgängen zu erfassen.  

Der Jahresabschluss besteht aus der Rechnungslegung der Finanzbuchhaltung, der 

Vermögensaufstellung und der Erfolgsrechnung und wurde im Sinne der Bestimmungen des GvD 

Nr. 118/2011 und der zivilrechtlichen Bestimmungen erstellt. Der Vermögensstand und die 

Erfolgsrechnung wurden aufgrund der Analyse der Zweckbindungen (ausgezahlte oder zu zahlende 

Beträge) und der Feststellungen nach ihrer Struktur auf der fünften Ebene des Kontenplans erstellt. 

Bewertungskriterien bei der Erstellung des Jahresabschlusses 

Der Jahresabschluss ist das Instrument des Regionalrates zur Information über Vermögen, Finanzen 

und Gebarung.  

Die Bewertungskriterien der Haushaltsposten sind nachfolgend dargestellt: 

- materielle Anlagegüter: Die materiellen Anlagegüter werden zu den Anschaffungskosten,

einschließlich der Nebenkosten und der MwSt. (da sie von der Körperschaft nicht abgeschrieben

werden kann) und abzüglich der Abschreibung ausgewiesen. Instandhaltungs- und

Reparaturkosten, die den Wert und/oder die Funktionsfähigkeit der Güter nicht erhöhen,

werden im Finanzjahr, in dem sie anfallen, als Kosten in der Erfolgsrechnung erfasst.

Instandhaltungs- und Reparaturkosten, die den Vermögenswert erhöhen und Aufwendungen

für inventarisierte Güter werden als Vermögensaktiva ausgewiesen und über die

Restnutzungsdauer der Vermögenswerte, auf die sie sich beziehen, abgeschrieben;

- die Abschreibungen werden in der Erfolgsrechnung im Abschnitt "Kosten" erfasst.

- immaterielle Anlagegüter: Die immateriellen Anlagegüter werden zu den Anschaffungskosten

einschließlich Nebenkosten und MwSt. ausgewiesen.

- Forderungen: werden mit dem geschätzten realisierbaren Wert angesetzt;

- Flüssige Mittel: Diese werden zum Nennwert ausgewiesen;

- Antizipative und transitorische Rechnungsabgrenzungen: Diese werden im Verhältnis zum

Zeitraum der Abgrenzung der Erträge/Aufwendungen ermittelt;
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- Nettovermögen: Es besteht aus dem Dotationsfonds, den Rücklagen und dem

Verwaltungsergebnis;

- Verbindlichkeiten: Diese werden zum Nennwert ausgewiesen;

- Erträge und Aufwendungen: Diese werden nach dem Grundsatz der finanziellen Kompetenz

erfasst, auch durch antizipative und transitorische Rechnungsabgrenzungen.

Vermögensaufstellung Aktiva 

Der Vermögensaufstellung der Aktiva besteht aus der Summe der Anlagegüter, dem 

Umlaufvermögen und den aktiven antizipativen und transitorischen Rechnungsabgrenzungen am 

31. Dezember 2024. Der Gesamtbetrag der Vermögensaufstellung der Aktiva beläuft sich auf

38.779.223,89 Euro.

Anlagevermögen 

Die Vermögensbestandteile, welche für die dauerhafte Nutzung der Körperschaft bestimmt sind, 

sind unter dem Anlagevermögen ausgewiesen. Voraussetzung für die Eintragung neuer materieller 

und immaterieller Vermögensgüter unter dem Anlagevermögen (Vermögensaufstellung) ist die 

effektive Übertragung des Eigentumsrechts dieser Güter innerhalb 31. Dezember 2024. 

Was die Abschreibungsprozentsätze anbelangt, sind folgende Prozentsätze zur Anwendung 

gekommen: 

Beschreibung der Güter Abschreibungs- 

prozentsatz 

Nutzfahrzeuge 20% 

Softwareentwicklung und Anpassung und Ankauf von Software 20% 

Fahrzeuge mit einem bestimmten Verwendungszweck 10% 

Büromaschinen 20% 

Möbel, Ausstattung von besonderen Räumlichkeiten (Küche, Bar) 10% 

Büromöbel und –ausstattung 10% 

Anlagen und Gerätschaften 5% 

Hardware 25% 

In das Inventar sind die Güter, die als „Konsumgüter“ deklariert sind, sprich jene Güter, die sich bei 

ihrer Verwendung automatisch abnützen und/oder deren Nutzen im Laufe des Kalenderjahres 

erlischt, und die Güter, die Teil der fixen Anlagen (so z.B. der Klima- und der Heizungsanlage) sind, 

nicht aufgenommen worden. Kunstwerke und Güter von historisch-künstlerischem Wert werden in 

einer eigenen Sektion des Inventars erfasst und unterliegen nicht der Abschreibung. Die 

immateriellen Anlagegüter, bestehend aus Benützungslizenzen und Software, belaufen sich auf 

2.281,02 Euro nach Abzug der Abschreibung, während die materiellen Anlagegüter 402.857,12 Euro 

ausmachen, so dass sich die Anlagegüter nach Abzug der Abschreibung auf insgesamt 405.138,14 

Euro belaufen. 
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Umlaufvermögen  

Das Umlaufvermögen beläuft sich auf die Gesamtsumme in Höhe von 38.356.361,62 Euro und setzt 

sich wie folgt zusammen: 

- aus dem Gesamtbetrag der Forderungen in Höhe von 1.359.369,86 Euro, der sich auf den

Betrag der zum 31.12.2024 bestehenden Einnahmenrückstände bezieht;

- der Summe der auf dem Schatzamtskonto zum 31.12.2024 gegebenen flüssigen Mittel im

Ausmaß von 36.996.991,76 Euro.

Antizipative und transitorische Rechnungsabgrenzungen 

In der Aktiva der Vermögensaufstellung sind transitorische Rechnungsabgrenzungen (Aktiva) 

ausgewiesen, die sich auf die Ausgaben für die Versicherungspolizzen, die Kondominiumsspesen 

und weitere Gebarungsspesen beziehen und sich auf insgesamt 17.724,13 Euro belaufen. In der 

Passiva der Vermögensaufstellung sind die transitorischen Rechnungsabgrenzungen (Passiva) im 

Betrag von 163.334,77 Euro ausgewiesen, die sich auf die in der Rechnungslegung gebundenen 

Beträge für die Überweisung an die Region im Sinne der Regionalgesetze Nr. 1/2017 und Nr. 4/2014 

beziehen. 

Vermögensaufstellung Passiva 

Die Vermögensaufstellung der Passiva setzt sich aus dem Nettovermögen, den Risiko- und 

Abgaberückstellungen, den Verbindlichkeiten und den antizipativen und transitorischen 

Rechnungsabgrenzungen zum 31.12.2024 zusammen. Der Gesamtbetrag der Vermögensaufstellung 

der Passiva beläuft sich auf 38.779.223,89 Euro. 

Nettovermögen 

Das Nettovermögen im Ausmaß von 14.886.272,74 Euro setzt sich aus dem Dotationsfonds in Höhe 

von 78.545.292,26 Euro, dem Negativbetrag in Höhe von 5.140.245,74 Euro des Erfolgsergebnisses 

des Finanzjahres und dem negativen Erfolgsergebnis der vorhergehenden Finanzjahre im Ausmaß 

von 57.647.624,15 Euro zusammen.  

Risiko- und Abgaberückstellungen  

Im Risikofonds für Gerichtsspesen und allfällige Folgekosten scheint der zurückgelegte 

Gesamtbetrag im Ausmaß von 21.000.000,00 Euro auf.  

Verbindlichkeiten 

Das Ausmaß der Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 1.831.808,72 Euro ergibt sich aus den aus 

der ordentlichen Neufestsetzung zum 31.12.2024 hervorgehenden Ausgabenrückständen. 

Antizipative und transitorische Rechnungsabgrenzungen und Investitionsbeiträge 

Die transitorischen Rechnungsabgrenzungen (Passiva) entsprechen den Beträgen, die sich aus den 

Rückerstattungen im Sinne des Regionalgesetzes Nr. 4/2014 und der Desinvestition von Anteilen 
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des „Fonds Euregio Minibond“ in Höhe von 163.334,77 Euro ergeben. Genannte Beträge sind für 

zukünftige Zuwendungen an die Region in Anwendung der Regionalgesetze Nr. 1/2017 und Nr. 

4/2014 zweckgebunden worden.  

Erfolgsrechnung 

Das integrierte, mit dem Kontenplan gekoppelte Buchhaltungssystem ermöglicht es, die 

Zweckbindungen (ausbezahlt oder auszahlbar) und die Feststellungen den entsprechenden Posten 

der Kosten oder Erträge der Abschlussrechnung zuzuordnen, die auf der fünften Ebene des 

Kontenplans angeordnet sind. 

Die positiven Gebarungsbestandteile im Gesamtwert von 30.176.748,61 Euro sind im Wesentlichen 

Folgende: 

- Erträge aus Zuwendungen und Beiträgen im Ausmaß von 28.847.083,21 Euro, die

vorwiegend von Zuwendungen der Region Trentino-Südtirol für den Bedarf des

Regionalrates für das Jahr 2024 (im Ausmaß von 27.588.357,00 Euro) herrühren;

- Erträge, die sich aus der Gebarung von Gütern ergeben und die Nutzung des

Repräsentationssaales betreffen (in Höhe von 5.937,50 Euro);

- sonstige verschiedene Erlöse und Erträge im Ausmaß von 1.323.727,90 Euro, die vorwiegend

aus der Rückerstattung von Anteilen im Sinne des RG Nr. 4/2024 und der Rückerstattung der

Anwaltsspesen im Ausmaß von 50 Prozent von Seiten der Region im Sinne der mit der Region

Trentino-Südtirol hinsichtlich der Aufteilung der Verteidigungspesen abgeschlossenen

Vereinbarung Nr. 43 vom 18. Jänner 2016 herrühren.

Die negativen Gebarungsbestandteile im Gesamtwert von 35.417.835,15 Euro betreffen: 

- den Ankauf von Verbrauchsgütern im Ausmaß von 41.419,65 Euro, die Kosten für den Ankauf

von Papier, Büromaterial, Treibstoff, der Dienstkleidung für das Hilfspersonal, EDV-Material,

Zeitungen und Zeitschriften, Büroausstattung und anderer Materialen und Verbrauchsgüter

und Güter betreffend die Repräsentationsausgaben;

- Dienstleistungen in Höhe von 10.186.048,08 Euro, Kosten für den Ankauf von Diensten für

die Gebarung. Der Betrag umfasst die Kosten für die Entschädigungen der institutionellen

Organe der Körperschaft, die Ausgaben für die Pflichtfortbildung, die Entschädigungen für

die institutionellen Überprüfungs- und Kontrollorgane und andere institutionelle Aufträge

der Verwaltung, die Kosten für Lieferverträge, für fachkundige Dienstleistungen, die

Ausgaben für Gesundheitsüberprüfungen, die Postspesen, Informatikdienste, die Ausgaben

für den Rechtsbeistand usw.;

- die Verwendung von Gütern Dritter im Ausmaß von 79.609,45 Euro, sprich die Anmietung

von Büros und Räumlichkeiten im Ausmaß von 60.180,00 Euro, Softwarelizenzen in Höhe

von 13.139,39 Euro und die Anmietung anderer Büromaschinen in Höhe von 6.290,06 Euro;

- Überweisungen und Beiträge im Ausmaß von 21.320.996,39 Euro, die sich vor allem auf

Maßnahmen zugunsten der Fraktionen, Ausgaben für die Leibrenten und den Barwert und
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auf Zuwendungen an die Region laut den Regionalgesetzen Nr. 1/2017 und Nr. 4/2014 

beziehen; 

- Ausgaben für das Personal des Regionalrates in Höhe von 2.281.471,50, welche die

Ausgaben für die Entlohnung, die Überstundenarbeit, Zulagen, die Vorsorge- und

Versicherungsbeiträge zu Lasten der Körperschaft enthalten;

- Abschreibungen und Abwertungen im Ausmaß von 53.554,53 Euro, welche den

Abschreibungen der immateriellen Anlagegüter in Höhe von 1.042,74 Euro, den

Abschreibungen der materiellen Anlagegüter in Höhe von 52.511,79 Euro entsprechen;

- andere Rückstellungen im Ausmaß von 742.516,93 Euro, welche die Rückstellungen für den

neuen Solidaritätsfonds für die Mandatsentschädigung im Sinne der mit dem

Präsidiumsbeschluss Nr. 60 vom 20. November 2023 genehmigten Verordnung und den für

die später auszuzahlende Entschädigung im Sinne des Regionalgesetzes Nr. 6/2012 für das

Jahr 2024 einbehaltenen Anteil betreffen;

- sonstige betriebliche Aufwendungen im Ausmaß von insgesamt 712.218,62 Euro. Diese

letzte Kategorie beinhaltet die Rückerstattung der Ausgaben für das zum Regionalrat

überstellte Personal sowie die Ausgaben für die Abfallbeseitigung, die Stempelsteuer, die

Steuer auf Finanzerträge aus der Desinvestition der Fonds, Versicherungsprämien usw.

Die in der Erfolgsrechnung unter den negativen Gebarungsbestandteilen ausgewiesenen Beträge 

rühren vorwiegend aus der Finanzbuchhaltung her. Die Buchhaltungsunterlagen wurden für die 

korrekte wirtschaftliche Kompetenz des Haushaltsjahrs ergänzt und berichtigt. 

Die Erträge auf Finanzanlagen im Ausmaß von 1.141.404,94 Euro beinhalten die Erträge aus den 

Bankeinlagen. 

Die Kategorie „außerordentliche Erträge und Aufwendungen“ setzt sich aus den außerordentlichen 

Einnahmen und der nicht bestehenden Passiva in Höhe von 265.845,74 Euro zusammen. 

Die Ausgaben für Steuern (IRAP) belaufen sich auf 1.306.409,89 Euro. 

Das Verwaltungsergebnis des Finanzjahres 2024 beläuft sich auf -5.140.245,74 Euro. 

o) Sonstige, das Gebarungsergebnis betreffende und laut Gesetz vorgesehene oder

für die Auslegung der Rechnungslegung notwendige Informationen

DURCHSCHNITTLICHE ZEITEN FÜR ZAHLUNGEN 

Der Regionalrat legt der Rechnungslegung 2024 auch den Indikator der durchschnittlichen Zeiten 

für Zahlungen bzw. den “Indikator für die Einhaltung der Zahlungsfristen” bei. Der 

Pünktlichkeitsindikator der Zahlungen wird berechnet als Summe für alle Rechnungen, die aufgrund 

eines Handelsgeschäfts ausgestellt werden, der effektiven Tage, die zwischen Fälligkeit der 

Rechnung oder gleichwertiger Zahlungsaufforderung und dem Tag der Zahlung an die Lieferanten 

verstreichen, multipliziert mit dem geschuldeten Betrag und in Verhältnis gesetzt zur Summe der 

im Bezugszeitraum gezahlten Beträge. 
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Der Pünktlichkeitsindikator für das gesamte Jahr 2024 ergibt einen Wert von –13,05. Das 

Negativzeichen belegt, dass der Regionalrat die Zahlungen im Schnitt vor der Fälligkeit vornimmt, 

was zeigt, dass die Körperschaft imstande ist, ihre Verpflichtungen mit den Lieferanten einzuhalten. 

VERBINDLICHKEITEN AUßERHALB DES HAUSHALTS 

Es wird bescheinigt, dass am 31. Dezember 2024 außerhalb des Haushalts keine Verbindlichkeiten 

bestanden. 

INTEGRIERTER TÄTIGKEITS- UND ORGANISATIONSPLAN 

Mit dem Dekret des Präsidenten des Regionalrates Nr. 9 vom 31. Jänner 2024, das mit dem 

Präsidiumsbeschluss Nr. 2 vom 28. Februar 2024 ratifiziert wurde, ist der integrierte Tätigkeits- und 

Organisationsplan (PIAO) des Regionalrates der autonomen Region Trentino-Südtirol, bezogen auf 

den Zeitraum 2024-2026 genehmigt worden.  
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ANLAGE 34 

AUFSTELLUNG DES FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN 
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RECHNUNGSLEGUNG DES HAUSHALTS 2024 Anlage C (ehem. Anl. Nr.10 GvD 118/2011-Rechnungslegung) 

ZUSAMMENSETZUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR NOTLEIDENDE 
FORDERUNGEN UND FÜR DEN WERTBERICHTIGUNGSFONDS FORDERUNGEN 

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL 

(*) Der Fonds für notleidende Forderungen ist eine Rückstellung des Verwaltungsergebnisses. Keiner Rückstellung in den genannten Fonds bedürfen: a) die Zuwendungen von anderen öffentlichen Verwaltungen und der 
Europäischen Union; b) die Forderungen mit Bürgschaften; c) die Steuereinnahmen, die aufgrund der neuen Rechnungslegungsgrundsätze für Kasse festgestellt werden. 
(e) Die Beträge der Spalte (e) dürfen nicht niedriger als die der Spalte (d) sein; wenn sie höher sind, sind die Begründungen der Differenz im Bericht zum Haushalt angeführt.

Die Gesamtsumme der Spalte (f) entspricht dem im Verwaltungsergebnis zurückgestellten Betrag des Fonds für zweifelhaftge Forderungen.
(g) Die Gesamtsumme der Spalte c) angeben. 
(h) Die Gesamtsumme der Spalte e) angeben.
(i) Den Gesamtbetrag der in der Haushaltsrechung des laufenden Jahres und der vorhergehenden Jahre gestrichenen Forderungen angeben.
(l) entspricht dem Betrag der Zelle (i). 
(m) es handelt sich nur um die Rückstellungen der Einnahmen die Titel 5, 6, 7 betreffend. 
(n) beinhaltet auch die Rückstellung betreffend die Forderungen des Titels 5. 

FINANZJAHR 2024 

TYPOLOGIE BEZEICHNUNG  IM FINANZJAHR, 
AUF DAS SICH DIE 
RECHNUNGS-
LEGUNG BEZIEHT, 
ENTSTANDENE 
EINNAHMEN-
RÜCKSTÄNDE (a) 

EINNAHMEN-
RÜCKSTÄNDE 
DER VORHER-

GEHENDEN 
FINANZJAHRE  

(b) 

GESAMTBETRAG 
EINNAHMEN-

RÜCKSTÄNDE 
(c ) = (a)+(b) 

MINDESTBETRAG 
DES FONDS 

(d) 

FONDS FÜR 
NOTLEIDENDE 

FORDERUNGEN 
(e) 

% der 
Rückstellung für 

den Fonds für 
notleidende 

Forderungen (f) = 
(e)/(c) 

TITEL 2 - Laufende Zuwendungen 

2010100 Typologie 101 - Laufende Zuwendungen von 
öffentlichen Verwaltungen 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 % 

2000000 GESAMTBETRAG TITEL 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 % 

TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen 
3010000 Typologie 100 - Verkauf von Gütern und 

Diensten und Einkünfte aus der Verwaltung von Gütern 
Gü

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 % 

3030000 Typologie 300 - Aktivzinsen 1.141.404,95 0,00 1.141.404,95 0,00 0,00 0,0000 % 

3050000 Typologie 500 - Rückerstattungen und 
sonstige laufende Einnahmen 

72.672,56 0,00 72.672,56 0,00 0,00 0,0000 % 

3000000 GESAMTBETRAG TITEL 3 1.214.077,51 0,00 1.214.077,51 0,00 0,00 0,0000 % 
GESAMTSUMME 1.214.077,51 0,00 1.214.077,51 0,00 0,00  0,0000 %  

davon FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN 1.214.077,51 0,00 1.214.077,51 0,00 0,00   0,0000 % 
DES LAUFENDEN TEILS (n)  

davon FONDS FÜR NOTLEIDENDE FORDERUNGEN 
AUF KAPITALKONTO 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,0000 % 
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RECHNUNGSLEGUNG DES HAUSHALTS 2024 Anlage C (ehem. Anl. Nr.10 GvD 118/2011-Rechnungslegung) 

ZUSAMMENSETZUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR NOTLEIDENDE 
FORDERUNGEN UND FÜR DEN WERTBERICHTIGUNGSFONDS FORDERUNGEN 

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL 

(*) Der Fonds für notleidende Forderungen ist eine Rückstellung des Verwaltungsergebnisses. Keiner Rückstellung in den genannten Fonds bedürfen: a) die Zuwendungen von anderen öffentlichen Verwaltungen und der 
Europäischen Union; b) die Forderungen mit Bürgschaften; c) die Steuereinnahmen, die aufgrund der neuen Rechnungslegungsgrundsätze für Kasse festgestellt werden. 
(e) Die Beträge der Spalte (e) dürfen nicht niedriger als die der Spalte (d) sein; wenn sie höher sind, sind die Begründungen der Differenz im Bericht zum Haushalt angeführt.

Die Gesamtsumme der Spalte (f) entspricht dem im Verwaltungsergebnis zurückgestellten Betrag des Fonds für zweifelhaftge Forderungen.
(g) Die Gesamtsumme der Spalte c) angeben. 
(h) Die Gesamtsumme der Spalte e) angeben.
(i) Den Gesamtbetrag der in der Haushaltsrechung des laufenden Jahres und der vorhergehenden Jahre gestrichenen Forderungen angeben.
(l) entspricht dem Betrag der Zelle (i). 
(m) es handelt sich nur um die Rückstellungen der Einnahmen die Titel 5, 6, 7 betreffend. 
(n) beinhaltet auch die Rückstellung betreffend die Forderungen des Titels 5. 

ZUSAMMENSETZUNG DES 
WERTBERICHTIGUNGSFONDS FORDERUNGEN 

GESAMTBETRAG 
FORDERUNGEN 

WERTBE-
RICHTIGUNGS-

FONDS 
FORDERUNGEN 

EINNAHMENRÜCKSTÄNDE IN DER 
HAUSHALTSRECHNUNG 

1.214.077,51 0,00 

IN DER HAUSHALTSRECHNUNG GESTRICHENE 
FORDERUNGEN  

0,00 0,00 

RÜCKSTELLUNGEN, DIE SPÄTEREN FINANZJAHREN 
ALS JENEM, AUF DAS SICH DIE 
RECHNUNGSLEGUNG BEZIEHT, ANGELASTET 
WERDEN (m) 

0,00 0,00 

GESAMTBETRAG 1.214.077,51 0,00 
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ANLAGE 35 

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN 
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1
INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND

VERWALTUNGSDIENSTE
41.419,65 0,00 10.186.048,08 21.320.996,39 0,00 0,00 79.609,45 2.281.471,50 1.042,74 52.511,79 0,00 0,00 0,00 0,00 712.218,62 34.675.318,22

2 JUSTIZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5
SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER

GÜTER UND TÄTIGKEITEN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6
MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND

FREIZEIT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 TOURISMUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9
NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND

UMWELTSCHUTZ
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 GESUNDHEITSSCHUTZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14
WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND

WETTBEWERBSFÄHIGKEIT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16
LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND

FISCHEREI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17
ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER

ENERGIEQUELLEN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18
BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND

LOKALKÖRPERSCHAFTEN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 742.516,93 0,00 742.516,93

50 STAATSVERSCHULDUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60 FINANZVORSCHÜSSE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gesamtbetrag Kosten 41.419,65 0,00 10.186.048,08 21.320.996,39 0,00 0,00 79.609,45 2.281.471,50 1.042,74 52.511,79 0,00 0,00 0,00 742.516,93 712.218,62 35.417.835,15

Rückstellungen

Abschreibungen und Abwertungen

Kostenaufstellung nach Aufgabenbereich 

Verbrauch von 

Rohstoffen
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Dienstleistungen und Zuwendungen und Beiträge
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1
INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND

VERWALTUNGSDIENSTE

2 JUSTIZ

3 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG

5
SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER

GÜTER UND TÄTIGKEITEN

6
MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND

FREIZEIT

7 TOURISMUS

8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU

9
NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND

UMWELTSCHUTZ

10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG

11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST

12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK

13 GESUNDHEITSSCHUTZ

14
WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND

WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK

16
LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND

FISCHEREI

17
ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER

ENERGIEQUELLEN

18
BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND

LOKALKÖRPERSCHAFTEN

19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN

20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN

50 STAATSVERSCHULDUNG

60 FINANZVORSCHÜSSE

99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER

Gesamtbetrag Kosten

Kostenaufstellung nach Aufgabenbereich 

Aufgabenbereiche

FINANZIELLE 

AUFWENDUNGEN

Finanz Aufwendungen

Ab-

wertungen Steuern

Zin
sen

 u
n

d
 so

n
stige

Fin
an

zieru
n

gsau
fw

en
d

u
n

gen

A
b

w
ertu

n
gen

A
u

ß
ero

rd
en

tlich
e

A
u

fw
en

d
u

n
gen

 u
n

d
 n

ich
t

b
esteh

en
d

e A
ktiva

W
ertm

in
d

eru
n

g d
er

V
erm

ö
gen

sgü
ter

In
vestitio

n
szu

w
en

d
u

n
gen

So
n

stige au
ß

ero
rd

en
tlich

e
A

u
fw

en
d

u
n

gen

Steu
ern

0,00 0,00 0,00 0,00 38.153,96 13.402,00 0,00 0,00 51.555,96 1.306.409,89 1.306.409,89 36.033.284,07

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 742.516,93

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 38.153,96 13.402,00 0,00 0,00 51.555,96 1.306.409,89 1.306.409,89 36.775.801,00
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ANLAGE 36 

AUFLISTUNG DER PASSIVEN RÜCKSTÄNDE, WELCHE AUS 

VORHERGEHENDEN HAUSHALTEN IHREN URSPRUNG HABEN 
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AUFLISTUNG DER PASSIVEN RÜCKSTÄNDE, WELCHE AUS VORHERGEHENDEN HAUSHALTEN IHREN URSPRUNG HABEN

Finanzjahr Kapitel Gegenstand des Kapitels Finanzjahr Zweckbindung
 Ausgabenrück-

stände  

2025 160 Repräsentationsspesen des Präsidiums des Regionalrates für die Erbringung von Dienstleistungen 2022 338 300,00 

2025 160 Repräsentationsspesen des Präsidiums des Regionalrates für die Erbringung von Dienstleistungen 2022 746 150,00 

2025 161 Repräsentationsspesen des Präsidiums des Regionalrates für den Ankauf von Gütern 2021 728 104,53 

2025 302 Rückerstattung der Ausgaben für im Überstellverhältnis aufgenommene Bedienstete 2021 1827 44.935,53 

2025 362 Rückerstattung der Ausgaben für das im Überstellungsverhältnis aufgenommene Personal 2023 1861 11.833,51 

2025 383 Rückerstattung der Ausgaben für das im Überstellungsverhältnis aufgenommene Personal 2023 1058 565,07 

2025 383 Rückerstattung der Ausgaben für das im Überstellungsverhältnis aufgenommene Personal 2022 1637 6.062,05 

2025 383 Rückerstattung der Ausgaben für das im Überstellungsverhältnis aufgenommene Personal 2023 1675 682,36 

2025 383 Rückerstattung der Ausgaben für das im Überstellungsverhältnis aufgenommene Personal 2022 1754 42.500,00 

2025 383 Rückerstattung der Ausgaben für das im Überstellungsverhältnis aufgenommene Personal 2023 1863 13.000,00 

2025 383 Rückerstattung der Ausgaben für das im Überstellungsverhältnis aufgenommene Personal 2023 1864 9.000,00 

2025 383 Rückerstattung der Ausgaben für das im Überstellungsverhältnis aufgenommene Personal 2023 1865 65.000,00 

2025 402 Rückerstattung der Ausgaben für das im Überstellungsverhältnis aufgenommene Personal 2022 1751 91.000,00 

2025 402 Rückerstattung der Ausgaben für das im Überstellungsverhältnis aufgenommene Personal 2023 1855 90.000,00 

2025 402 Rückerstattung der Ausgaben für das im Überstellungsverhältnis aufgenommene Personal 2023 1856 45.000,00 

2025 510 Verschiedene Ausgaben für Hilfsdienste für die Arbeitsabwicklung der Körperschaft 2022 199 954,10 

2025 510 Verschiedene Ausgaben für Hilfsdienste für die Arbeitsabwicklung der Körperschaft 2022 347 1.830,00 

2025 516
Ausgaben für die ordentliche Instandhaltung und die Reparatur von beweglichen und unbeweglichen Gütern, Fahrzeugen und anderen materiellen 

Gütern
2023 759 748,09 

2025 525 Gebühren für Müllabfuhr 2023 138 3.045,87 

2025 525 Gebühren für Müllabfuhr 2023 139 351,33 

2025 544 Ausgaben für die Miete von Geräten, Ausstattung, Fahrzeugen und ausgelagerte EDV-Dienste 2023 1074 0,24 

2025 544 Ausgaben für die Miete von Geräten, Ausstattung, Fahrzeugen und ausgelagerte EDV-Dienste 2023 1075 0,04 

2025 555 Verschiedene andere Dienste 2023 1530 614,27 

2025 556
Ausgaben für die Veranstaltung, die Beteiligung und die Teilnahme an Veranstaltungen und Initiativen mit institutionellem Charakter, einschließlich 

Feierlichkeiten, Events, Tagungen, Zusammenkünfte, Kongresse sowie Führungen und die Informationstätigkeit der Abgeordneten
2022 24 200,00 

2025 556
Ausgaben für die Veranstaltung, die Beteiligung und die Teilnahme an Veranstaltungen und Initiativen mit institutionellem Charakter, einschließlich 

Feierlichkeiten, Events, Tagungen, Zusammenkünfte, Kongresse sowie Führungen und die Informationstätigkeit der Abgeordneten
2020 1721 500,00 

2025 825 Überweisung der Steuereinbehalte auf Entschädigungen, die den Regionalratsabgeordneten und ehemaligen Abgeordneten ausbezahlt werden 2023 1679 9.958,11 

438.335,10            GESAMTBETRAG
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DETAILÜBERSICHT DER EINNAHMEN UND AUSGABEN  

NACH HAUSHALTSKAPITELN 
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Libro Verbali delle Riunioni Pag. 18 

del Collegio di Revisori dei Conti 

del Consiglio della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol 

 

 

Verbale di Riunione n. 4/2025  

del 6 maggio 2025 

 Il Collegio dei Revisori dei Conti del Consiglio della Regione Autonoma 

Trentino - Alto Adige / Südtirol, nelle persone dei signori Regione Autonoma Trentino – 

Alto Adige / Südtirol, nelle persone dei signori: 

 - Fabio Michelone – presidente; 

 - Anna Rita Balzani – membro effettivo; 

 - Oronzo Antonio Schirizzi – membro effettivo 

 si è riunito per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) approvazione relazione rendiconto esercizio 2024; 

2) relazione ai sensi dell’art. 139, comma 2, del d. lgs. n. 174/2016 (Tesoreria); 

3) relazione ai sensi dell’art. 139, comma 2, del d. lgs. n. 174/2016 (Economo); 

4) relazione ai sensi dell’art. 139, comma 2, del d. lgs. n. 174/2016 

(Consegnatario beni Trento e Consegnatario beni Bolzano). 

 Il Presidente sottolinea ai presenti di aver proceduto alla convocazione della 

riunione da tenersi in modo telematico considerata la urgenza di rilasciare il parere sul 

rendiconto 2024. 

 Il Presidente passa quindi alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. Vale a 

dire: 

 1) approvazione relazione rendiconto esercizio 2024 

 Il Collegio acquisito il 23 aprile 2025 a mezzo pec il fascicolo del rendiconto 

2024 del Consiglio regionale TAAST (completo di tutti gli allegati) ha proceduto, anche 

individualmente, al controllo dello stesso chiedendo informazioni e precisazioni agli 

uffici regionali. In data odierna completa, approva e trasmette agli uffici regionale la 

propria relazione sul rendiconto 2024. 

 2) relazione ai sensi dell’art. 139, comma 2, del d. lgs. n. 174/2016 

(Tesoriere) 

 Il Collegio, premesso di aver ricevuto la documentazione relativa all’agente 

contabile (Tesoriere), ha effettuato anche individualmente le verifiche richiedendo 

ulteriori chiarimenti e informazioni agli uffici, forma il proprio parere che è allegato al 

presente verbale. 

 3) relazione ai sensi dell’art. 139, comma 2, del d. lgs. n. 174/2016 

(Economo) 

cr_taas-07/05/2025-0001650-A



 

Libro Verbali delle Riunioni Pag. 19 

del Collegio di Revisori dei Conti 

del Consiglio della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol 

 

 

 Il Collegio, premesso di aver ricevuto la documentazione relativa all’economo, 

ha effettuato anche individualmente le verifiche richiedendo ulteriori chiarimenti e 

informazioni agli uffici, forma il proprio parere che è allegato al presente verbale. 

 4) relazione ai sensi dell’art. 139, comma 2, del d. lgs. n. 174/2016 

(Consegnatario beni Trento e consegnatario beni Bolzano) 

 Il Collegio, premesso di aver ricevuto la documentazione relativa all’agente 

contabile Consegnatario beni Trento ed all’agente contabile Consegnatario beni 

Bolzano, ha effettuato anche individualmente le verifiche richiedendo ulteriori 

chiarimenti e informazioni agli uffici, forma i propri pareri che sono allegati al presente 

verbale. 

 Il collegio ha redatto il presente verbale firmato digitalmente dai suoi 

componenti 

L’Organo di Revisione 

Fabio Michelone 

(firmato digitalmente) 

Anna Rita Balzani 

(firmato digitalmente) 

Oronzo Antonio Schirizzi 

(firmato digitalmente) 



 

 

 

 

 

 

 

PARERE 

DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

SULLO SCHEMA DI RENDICONTO DEL CONSIGLIO 

DELLA REGIONE AUTONOMA 

TRENTINO ALTO ADIGE/SÜDTIROL 

PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Organo di revisione 

Fabio Michelone 

Anna Rita Balzani  

Oronzo Antonio Schirizzi 

 

 

 

 

 

cr_taas-07/05/2025-0001650-A - Allegato Utente 1 (A01)



INTRODUZIONE 

I sottoscritti Fabio Michelone, Anna Rita Balzani e Oronzo Antonio Schirizzi, revisori nominati 

con deliberazione di Giunta Regionale n. 202 del 7 dicembre 2022 a far data dal 1° gennaio 2023; 

- ricevuto in data 23 aprile 2025 lo schema del rendiconto per l’esercizio 2024, approvato 

dall’Ufficio di presidenza in data 16 aprile 2025 con deliberazione n. 27, completo degli allegati 

obbligatori e dei documenti previsti dal D. Lgs. n. 118/2011 e dai relativi principi contabili 

generali applicati e, in particolare: 

1. gestione delle entrate; 

2. riepilogo generale delle entrate; 

3. prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie; 

4. accertamenti assunti nel 2024 e negli esercizi precedenti imputati all’anno 2024 e 

seguenti; 

5. elenco delle previsioni e dei risultati di competenza e di cassa secondo la struttura del 

piano dei conti; 

6. rendiconto del tesoriere – gestione delle entrate; 

7. gestione delle spese; 

8. riepilogo generale delle spese per missione; 

9. riepilogo generale delle spese; 

10. impegni assunti nel 2024 e negli esercizi precedenti imputati all’anno 2024 e seguenti; 

11. prospetto dei dati siope; 

12. utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali; 

13. riepilogo spese per titoli e macroaggregati – impegni; 

14. prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati –spese 

correnti – impegni; 

15. prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati – spese 

correnti – pagamenti in c/competenza; 

16. prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati – spese 

correnti – pagamenti in c/residui: 

17. prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati – spese in 

conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie – impegni: 

18. prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati – spese in 

conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie – pagamenti in c/competenza; 

19. prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati –spese in 

conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie – pagamenti in c/residui; 



20. prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati – spese per 

rimborso di prestiti – impegni; 

21. prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati – spese per 

servizi conto terzi e partite di giro – impegni; 

22. elenco delle previsioni e dei risultati di competenza e di cassa secondo la struttura del 

piano dei conti;  

23. rendiconto del tesoriere – gestione delle spese; 

24. composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato; 

25. quadro generale riassuntivo; 

26. verifica degli equilibri; 

27. prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

28. rendiconto del tesoriere – quadro riassuntivo della gestione di cassa; 

29. conto giudiziale e rendiconto del tesoriere; 

30. conto giudiziale dell’economo; 

31. stato patrimoniale e conto economico attivo e passivo; 

32. prospetto dell’indice di tempestività dei pagamenti; 

33. relazione sulla gestione; 

34. prospetto fondo crediti dubbia esigibilità; 

35. prospetto dei costi per missione; 

36. elenco residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 

distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 

37. conto del bilancio 2024 suddiviso per capitoli; 

- vista la delibera 19 luglio 2023 n. 45, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per 

gli esercizi finanziari 2024-2025-2026; 

- vista la legge regionale di contabilità n. 3/2009 e s.m.; 

- visto il regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale approvato con 

delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 370 del 31 luglio 2018 e s.m.; 

DATO ATTO CHE 

- il rendiconto è stato redatto secondo lo schema di cui all’allegato n. 10 al D. Lgs. 118/2011; 

- l’art. 72 del D. Lgs 118/2011 prevede che il Collegio dei Revisori dei Conti della Regione svolga 

la funzione di vigilanza anche sul Consiglio regionale;  

RIPORTANO 

i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2024. 

CONTO DEL BILANCIO 



Verifiche preliminari 

L’organo di revisione ha esaminato, in occasione delle verifiche effettuate, un campione di poste 

contabili, in parte selezionato con metodo statistico ed in parte individuato secondo logiche 

professionali sulla base dell’esperienza pregressa rilevando: 

- la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità 

alle disposizioni di legge e regolamentari; 

- la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture 

contabili; 

- il rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata nella rilevazione degli 

accertamenti e degli impegni; 

- la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di 

competenza finanziaria; 

- la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti in base 

alle relative disposizioni di legge; 

- l’equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi 

per conto terzi; 

- l’adempimento degli obblighi fiscali; 

- che l’ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui con deliberazioni dell’Ufficio 

di Presidenza 16 aprile 2025 n. 27; 

Gestione Finanziaria 

L’organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che: 

- risultano emessi n. 533 reversali e n. 2.128 mandati;  

- i mandati di pagamento risultano emessi sulla base delle liquidazioni firmate da parte del 

segretario generale e sono regolarmente estinti; 

- i pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il 

conto del tesoriere dell’ente. 

Risultati della gestione 

Saldo di cassa 

Il saldo di cassa al 31/12/2024 risulta così determinato: 

 

Gestione 

Residui Competenza Totale 

Fondo cassa al 1° gennaio 2024   
  

37.731.242,39 

Riscossioni (+) 2.562.998,26 41.565.249,94 44.128.248,20 

Pagamenti (-) 2.838.028,82 42.024.470,01 44.862.498,83 

Saldo di cassa al 31 dicembre 2024 (=) 
  

36.996.991,76 

 



Quadro generale riassuntivo 

 

Il rendiconto 2024 si compendia nelle seguenti risultanze: 

 

ENTRATE ACCERTAMENTI  INCASSI  SPESE  IMPEGNI  PAGAMENTI 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  37.731.242,39       

Utilizzo avanzo di amministrazione 9.132.060,98  Disavanzo di amministrazione 0,00  

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di 

liquidità 
      

Fondo pluriennale vincolato di parte 

corrente  
220.217,29  

Disavanzo derivante da debito 

autorizzato e non contratto ripianato 

con accensione di prestiti  

0,00  

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 0,00      

di cui Fondo pluriennale vincolato in 

c/capitale finanziato da debito 
    37.080.806,25 38.374.046,98 

Fondo pluriennale vincolato per 

incremento di attività finanziarie  
       

Titolo 1 - Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e perequativa 
   Titolo 1 - Spese correnti   

    
Fondo pluriennale vincolato di parte 

corrente  
246.077,59  

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 27.588.357,00 27.588.357,00     

Titolo 3 - Entrate extratributarie 9.034.528,75 8.666.628,46   35.403,33 12.531,20 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale  0,00 0,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale   

    
Fondo pluriennale vincolato in 

c/capitale 
0,00  

    
di cui Fondo pluriennale vincolato in 

c/capitale finanziato da debito 
0,00  

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività 

finanziarie 
0,00 0,00 

Titolo 3 - Spese per incremento di 

attività finanziarie 
0,00 0,00 

    
Fondo pluriennale vincolato per 

incremento di attività finanziarie  
0,00  

Totale entrate finali…………………. 36.622.885,75 36.254.985,46 Totale spese finali…………………. 37.362.287,17 38.386.578,18 

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 

    Fondo anticipazioni di liquidità   0,00  

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 
0,00 0,00 

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da 

istituto tesoriere/cassiere 
0,00 0,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite 

di giro 
6.301.734,05 7.873.262,74 

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite 

di giro 
6.301.734,05 6.475.920,65 

Totale entrate dell'esercizio 42.924.619,80 44.128.248,20 Totale spese dell'esercizio 43.664.021,22 44.862.498,83 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 52.276.898,07 81.859.490,59 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 43.664.021,22 44.862.498,83 

DISAVANZO DI COMPETENZA 0,00 0,00 
AVANZO DI 

COMPETENZA/FONDO DI CASSA  
8.612.876,85 36.996.991,76 

di cui Disavanzo di competenza da debito 

autorizzato e non contratto (DANC) 
      

TOTALE A PAREGGIO 52.276.898,07 81.859.490,59 TOTALE A PAREGGIO 52.276.898,07 81.859.490,59 

 

Risultato della gestione 

 

II risultato della gestione di competenza è in avanzo per un importo pari a 8,6 milioni di euro, 

come risulta dai seguenti elementi: 

Totale accertamenti di competenza 52.276.898,07 

Totale impegni di competenza 43.664.021,22 

Avanzo di competenza 8.612.876,85 

 

Equilibri di Bilancio 



 

Gli equilibri di bilancio con la suddivisione tra gestione corrente ed in c/capitale del risultato di 

gestione di competenza 2024 sono qui di seguito riportati: 

 

EQUILIBRI DI BILANCIO     

Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento delle spese correnti e al rimborso di prestiti (+) 8.822.060,98 

Utilizzo risultato di amministrazione destinata al finanziamento delle spese correnti e al rimborso di prestiti  (-) 0,00 

Ripiano disavanzo di amministrazione esercizio precedente   0,00 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata  (+) 220.217,29 

Entrate titoli 1-2-3 (+) 36.622.885,75 

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 

amministrazioni pubbliche  
(+) 

0,00 

Entrate Titolo  4.03   - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti  (+) 0,00 

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+) 0,00 

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00 

Spese correnti (-) 37.080.806,25 

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 246.077,59 

Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 

Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 

Variazioni di attività finanziarie - equilibrio complessivo (se negativo) (-) 0,00 

Rimborso prestiti (-) 0,00 

   - di cui per estinzione anticipata di prestiti    0,00 

Fondo anticipazioni di liquidità (-) 0,00 

A/1) Risultato di competenza di parte corrente   8.338.280,18 

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2024 (-) 337.912,12 

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio  (-) 163.334,77 

A/2) Equilibrio di bilancio  di parte corrente    7.837.033,29 

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (-) 404.604,81 

A/3) Equilibrio complessivo di parte corrente   7.432.428,48 

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese d’investimento (+) 310.000,00 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 0,00 

Entrate in conto capitale (Titolo 4) (+) 0,00 

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni  di partecipazioni  (+) 0,00 

Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6) (+) 0,00 

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 

amministrazioni pubbliche  
(-) 

0,00 

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti  (-) 0,00 

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili  (-) 0,00 

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) 0,00 

Entrate Titolo  4.03   - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 

Spese in conto capitale (-) 35.403,33 

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 0,00 

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (-) 0,00 

Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale  (di spesa (-) 0,00 

Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 

Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04   Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 

Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti (-) 0,00 

Variazioni di attività finanziarie - equilibrio complessivo (se positivo) (+) 0,00 

B1) Risultato di competenza in c/capitale   274.596,67 

- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio 2024 (-) 0,00 

- Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio  (-) 0,00 

B/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale   274.596,67 

- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (-) 0,00 

B/3) Equilibrio complessivo in c/capitale   274.596,67 

Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di  attività finanziarie (+) 0,00 

Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata (+) 0,00 

Entrate titolo 5.00 -  Riduzioni attività finanziarie  (+) 0,00 

Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie (-) 0,00 

Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa) (-) 0,00 

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni (-) 0,00 

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (+) 0,00 

Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale  (di spesa) (+) 0,00 

C/1) Variazioni attività finanziaria - saldo di competenza   0,00 

- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio 2024 (-) 0,00 

- Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio  (-) 0,00 

C/2) Variazioni attività finanziaria - equilibrio di bilancio   0,00 

- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (-) 0,00 

C/3) Variazioni attività finanziaria - equilibrio complessivo   0,00 

 



Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali 

 

A/1) Risultato di competenza di parte corrente   8.338.280,18 

Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (-) 8.822.060,98 

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-) 0,00 

- Risorse accantonate di parte corrente non sanitarie stanziate nel bilancio dell'esercizio 2024 (-) 337.912,12 

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio non sanitarie (-) 404.604,81 

- Variazione accantonamenti di parte corrente non sanitarie effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (-) 163.334,77 

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.   -1.389.632,50 

 

Risultato di amministrazione 

 

Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2024 è pari ad euro 36.278.475,31, come risulta dai 

seguenti elementi: 

  
Gestione 

Residui Competenza Totale 

Fondo cassa al 1° gennaio 2024       37.731.242,39 

Riscossioni (+) 2.562.998,26 41.565.249,94 44.128.248,20 

Pagamenti (-) 2.838.028,82 42.024.470,01 44.862.498,83 

Saldo di cassa al 31 dicembre (=) 

    

36.996.991,76 

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-) 0,00 

Fondo di cassa al 31 dicembre (=) 36.996.991,76 

Residui attivi (+) 0,00 1.359.369,86 1.359.369,86 

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze 0,00 

Residui passivi (-) 438.335,10 1.393.473,62 1.831.808,72 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti  (-) 

    

246.077,59 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale  (-) 0,00 

Risultato di amministrazione al 31/12/2024 (A) (=) 36.278.475,31 

 

La parte accantonata e la parte vincolata al 31/12/2024 risultano così composte: 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024: 36.278.475,31 

Parte accantonata  
 

Fondo anticipazioni liquidita 0,00 

Fondo perdite società partecipate 0,00 

Fondo contezioso 21.000.000,00 

Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 

Accantonamento residui perenti (solo per le regioni) 0,00 

Altri accantonamenti 897.807,66 

Totale parte accantonata (B) 21.897.807,66 

Parte vincolata 
 

Vincoli derivanti dalla legge 0,00 

Vincoli derivanti da trasferimenti 163.334,77 

Vincoli derivanti da finanziamenti 0,00 

Vincoli formalmente attribuiti dall’ente 0,00 

Altri vincoli 0,00 

Totale parte vincolata (C) 163.334,77 



Parte destinata agli investimenti 
 

Totale destinata agli investimenti (D) 0,00 

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 14.217.332,88 

 

ANALISI DELLA GESTIONE 

Entrate 

Le risorse finanziarie di cui dispone il Consiglio regionale sono composte da entrate per 

trasferimenti correnti da altre amministrazioni, entrate extratributarie e entrate per contabilità 

speciali. Le entrate complessive in conto competenza sono pari ad euro 42.924.619,80 di cui 

trasferimenti correnti per euro 27.588.357,00 (provenienti dalla Regione e previsti dalla delibera 

di Giunta regionale n. 24 del 27 marzo 2024, per il fabbisogno di spesa del Consiglio regionale), 

entrate extratributarie per euro 9.034.528,75 ed entrate per contabilità speciali pari ad euro 

6.301.734,05. 

Le entrate extratributarie pari ad euro 9.034.528,75 sono principalmente formate per euro 

1.141.404,95 dagli interessi attivi sul conto di tesoreria, per euro 1.397.507,03 da crediti 

IRPEF/IRAP (utilizzati in compensazione già nel corso del 2024) e per euro 5.183.151,04 dalle 

quote di disinvestimento dei fondi di gestione del Consiglio regionale per il trasferimento alla 

Regione come previsto dalla legge regionale n. 1 del 17 febbraio 2017. Il valore del 

disinvestimento trova conciliazione con gli importi risultanti dalle deliberazioni assunte nel corso 

del 2024 dal Presidente e dal Segretario generale del Consiglio regionale. 

Residui attivi 

Al 31 dicembre 2022 erano pari ad euro 61.197,98, al 31 dicembre 2023 pari ad euro 2.564.354,84 

ed al 31 dicembre 2024 pari ad euro 1.359.369,86. 

La gestione delle entrate di cassa  

Per quanto riguarda la gestione della cassa, nel corso del 2024 sono stati riscossi 44,12 milioni di 

euro, di cui 2,56 milioni in conto residui e 41,56 milioni in conto competenza. 

Uscite 

La spesa complessiva in conto competenza è pari ad euro 43.664.021,22, di cui spese correnti per 

euro 37.080.806,25, fondo pluriennale vincolato per euro 246.077,59, spese in conto capitale pari 

ad euro 35.403,33 e per contabilità speciali pari ad euro 6.301.734,05. 

Le spese correnti comprendono le somme trasferite alla Regione dell’importo complessivo di 

euro 13.334.260,75 di cui euri 4.600.605,31 come previsto dalla legge regionale n. 1/2017 quale 

somma disinvestita dal Fondo Family e del rimborso parziale del fondo Euregio Minibond, come 

previsto dalla legge regionale n. 4/2014 a titolo di restituzioni, per euro 1.733.655,44 ed a titolo 

di restituzione di una parte di avanzo libero del 2023 per euro 7.000.000,00. 



Residui passivi 

Al 31 dicembre 2022 erano pari ad euro 2.186.560,84, al 31 dicembre 2023 pari ad euro 

3.303.747,04 ed al 31 dicembre 2024 pari ad euro 1.831.808,72. 

La gestione dei pagamenti 

Sono stati effettuati pagamenti per 44,86 milioni, di cui 2,84 milioni in conto residui e 42,02 in 

conto competenza. 

Spese di rappresentanza 

Le spese di rappresentanza impegnate nel 2024 ammontano ad euro 6.669,26. Il Collegio dei 

revisori, relativamente alle spese di rappresentanza, ribadisce la necessità di attenersi strettamente 

ai seguenti criteri: 

• la stretta correlazione tra la spesa e le finalità istituzionali dell’ente; 

• la necessità di proiezione all’esterno dell’ente in relazione alla quale la spesa di rappresentanza 

si rivela strumentale; 

• la rigorosa motivazione dello specifico interesse istituzionale perseguito; 

• la dimostrazione del rapporto fra l’utilitas che l’ente intende conseguire tramite la sua proiezione 

all’esterno e la spesa erogata; 

• la qualificazione del soggetto destinatario della spesa; 

• la necessità per l’ente di promuovere la propria immagine all’esterno dei confini istituzionali 

con documentate probabilità di sviluppo economico, sociale, culturale. 

VERIFICA CONGRUITÀ FONDI 

Fondo crediti di dubbia esigibilità 

L’ente non ha provveduto alla appostazione del fondo crediti di dubbia esigibilità (cfr. allegato 

34 rendiconto). 

Fondo rischi per contenzioso  

Nel fondo rischi contenzioso è stato accantonato un importo, invariato rispetto all’esercizio 

precedente, pari ad euro 21.000.000,00. Come risulta dalla relazione di accompagnamento 

l’ammontare è calcolato tenendo conto del criterio della “possibilità” che si verifichi la 

soccombenza nei giudizi attivati e attivabili nei confronti del Consiglio regionale. Tale 

motivazione è condivisa da questo collegio considerando, senza nulla concedere alle pretese o 

aspettative degli avversari attori, la novità delle materie di cui è controversia e la complessità 

delle questioni giuridiche. Pertanto si ritiene congruo l’accantonamento in parola. 

Altri accantonamenti 

È stato mantenuto un accantonamento per la liquidazione dell’indennità arretrati ISTAT sul 

trattamento previdenziali degli ex consiglieri regionali in applicazione della deliberazione 



dell’Ufficio di Presidenza del 28 settembre 2020, n. 45 e decreto del segretario generale del 20 

novembre 2020, n. 108 e decreto del Presidente del 7 dicembre 2020, n. 47, pari ad euro 

74.776,14. 

Inoltre è stato iscritto un accantonamento per fondo di solidarietà - indennità di fine mandato ai 

sensi dall'art. 6 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 per euro 57.912,12 e ai sensi della 

deliberazione dell'Ufficio di presidenza 20 novembre 2023, n. 60, pari ad euro 765.119,40. 

Sulla base degli elementi conoscitivi acquisiti il collegio ritiene congrui i suddetti 

accantonamenti. 

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI 

Il riaccertamento ordinario dei residui 

L’ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui con deliberazioni dell’Ufficio di 

Presidenza n. 19 del 19 marzo 2025. 

I risultati del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi sono i seguenti: 

Riaccertamento ordinario dei residui attivi:  
 

Residui attivi al 1/1/2024 2.564.354,84 
 

Incassati -2.562.998,26 
 

Residui attivi eliminati -1.356,58 
 

Residui attivi al 31/12/2024 (in c/residui)   0,00 

Residui attivi al 31/12/2024 (in c/competenza) 
 

1.359.369,86 

Residui attivi al 31/12/2024 (totali) 
 

1.359.369,86 

 

Riaccertamento ordinario dei residui passivi:   

Residui passivi al 1/1/2024 3.303.747,04 
 

Pagati -2.838.028,82 
 

Residui passivi eliminati -27.383,12 
 

Residui passivi al 31/12/2024 (in c/residui)   438.335,10 

Residui passivi al 31/12/2024 (in c/competenza) 
 

1.393.473,62 

Residui passivi al 31/12/2024 (totali) 
 

1.831.808,72 

 

TEMPESTIVITÀ PAGAMENTI 

II Consiglio regionale provvede ad allegare al rendiconto 2024 l’indicatore dei propri tempi medi 

di pagamento denominato “indicatore di tempestività dei pagamenti”. L’indicatore di 

tempestività dei pagamenti corrisponde alla somma, per ciascuna fattura emessa a titolo 

corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di 

scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e fa data di pagamento ai fornitori 



moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di 

riferimento.  

L’indicatore di tempestività dei pagamenti calcolato per l’intero anno 2024 risulta essere pari a - 

13,05 (allegato n. 32 al rendiconto).  

L’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini 

previsti dal D. Lgs. n. 231/2002 è pari ad euro 60.099,65. 

Non risultano al Collegio debiti fuori bilancio alla data del 31 dicembre 2024.  

CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE 

Conto economico 

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri 

di competenza economica. 

Il conto economico è stato formato sulla base del sistema contabile concomitante integrato con 

la contabilità finanziaria e con la rilevazione, con la tecnica della partita doppia, delle scritture di 

assestamento e rettifica. 

Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza 

economica ed in particolare i criteri di valutazione e classificazione indicati nei punti da 4.1 a 

4.36, del principio contabile applicato n. 4/3. 

L’organo di revisione ritiene che l’equilibrio economico sia un obiettivo essenziale ai fini della 

funzionalità dell’ente.  

La tendenza al pareggio economico della gestione ordinaria deve essere pertanto considerata un 

obiettivo da perseguire. 

I componenti positivi della gestione sono costituiti da proventi per trasferimenti e contributi per 

un importo di euro 28.847.083,21, proventi derivanti dalla gestione dei beni per euro 5.937,50 ed 

altri ricavi per euro 1.323.727,90, per un totale complessivo di euro 30.176.748,61. 

I componenti negativi della gestione, pari ad euro 35.417.835,15, sono costituiti:  

- dall’acquisto di beni di consumo pari ad euro 41.419,65, costi derivanti dall’acquisto di carta, 

cancelleria, carburante, materiale informatico, giornali, riviste, accessori per ufficio e altri 

materiali e beni di consumo; 

- da prestazioni di servizi pari ad euro 10.186.048,08 costi relativi all’acquisizione di servizi 

connessi alla gestione operativa. Tale importo comprende i costi relativi alle indennità degli 

organi istituzionali dell’ente, le spese per la formazione obbligatoria, i compensi all’organo 

regionale di riesame dei bilanci e rendiconti, le spese per utenze, le spese per prestazioni 

professionali, le spese per accertamenti sanitari, le spese postali e le spese di gestione dei fondi; 

- dall’utilizzo di beni di terzi, ossia dalla locazione di uffici e locali per euro 79.609,45; 



- da interventi a favore dei gruppi e da spese per assegni vitalizi, trasferimenti alla Regione in 

riferimento alla legge regionale n. 1/2017 per euro 21.320.996,39; 

- dalle spese per il personale del Consiglio regionale per euro 2.281.471,50, costi relativi alle 

spese per il personale dipendente quali retribuzioni, straordinari, indennità, oneri previdenziali e 

assicurativi a carico dell’ente; 

- dagli ammortamenti e svalutazioni pari ad euro 53.554,53, corrispondenti agli ammortamenti 

delle immobilizzazioni immateriali pari ad euro 1.042,74, materiali pari ad euro 52.511,79, da 

altri accantonamenti per euro 742.516,93 e da oneri diversi di gestione per l’importo complessivo 

di euro 712.218,62. Quest’ultima categoria è costituita dal rimborso degli oneri per il personale 

comandato in Consiglio regionale nonché dagli oneri per la gestione dei rifiuti, dall’imposta di 

bollo, dalla tassa di registro premi di assicurazione. 

Il totale dei proventi ed oneri finanziari è di euro 1.141.404,95 mentre quello dei proventi ed 

oneri straordinari è pari ad euro 265.845,74. 

Stato patrimoniale  

Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le variazioni 

che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione. 

Lo stato patrimoniale attivo è costituito dalle immobilizzazioni, dall’attivo circolante e dai ratei 

e risconti attivi al 31 dicembre 2024. Il totale dello stato patrimoniale attivo risulta pari ad euro 

38.779.223,89. Lo stato patrimoniale passivo è costituito dal patrimonio netto, dai fondi rischi ed 

oneri, dai debiti e dai ratei e risconti al 31 dicembre 2024. Il totale dello stato patrimoniale passivo 

risulta pari ad euro 38.779.223,89. 

Il patrimonio netto per euro 14.886.272,74 è costituito dal fondo di dotazione pari ad euro 

78.545.292,26, dalle riserve negative per beni indisponibili per l’importo di euro - 871.149,63, 

dall’importo pari ad euro -57.647.624,15 dei risultati economici di esercizi precedenti, dal 

risultato economico dell’esercizio pari ad euro -5.140.245,74. Si segnala che il risultato 

economico negativo è dovuto prevalentemente ai trasferimenti alla Regione, operazioni meglio 

descritte nella nota integrativa al bilancio 2024.  

IRREGOLARITÀ NON SANATE, RILIEVI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE 

II Collegio, sulla base a quanto esposto in analisi nei punti precedenti, evidenza quanto segue: 

a) non sono state segnalate al Consiglio gravi irregolarità contabili e finanziarie o inadempienze; 

b) relativamente alla consistenza del fondo rischi per contenzioso, il Collegio raccomanda di 

effettuare un costante monitoraggio delle procedure giudiziarie in corso al fine di quantificare gli 

oneri che potrebbero risultare a carico dell’Ente a seguito di un’eventuale soccombenza in 

giudizio e di adeguare conseguentemente l’importo del fondo. 



CONCLUSIONI 

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del 

rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime parere favorevole in ordine all’approvazione 

del rendiconto dell’esercizio finanziario 2024 del Consiglio regionale del Trentino - Alto Adige. 

Addì, 6 maggio 2025 

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Autonoma 

Trentino - Alto Adige / Südtirol 

Dottor Fabio Michelone 

(firmato digitalmente) 

Dottoressa Anna Rita Balzani 

(firmato digitalmente) 

Dottor Oronzo Antonio Schirizzi 

(firmato digitalmente) 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANLAGE B) 



Protokollbuch der Sitzungen 

des Kollegiums der Rechnungsprüfer 

des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol 

 

Protokoll der Sitzung Nr. 4/2025 

vom 6. Mai 2025 

 

Das Kollegium der Rechnungsprüfer des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol, bestehend 

aus den Personen: 

- Fabio Michelone – Vorsitzender 

- Anna Rita Balzani – effektives Mitglied 

- Oronzo Antonio Schirizzi – effektives Mitglied 

ist zusammengetreten, um die nachstehend angeführte Tagesordnung zu überprüfen und zu beraten: 

1. Genehmigung des Berichtes zur Rechnungslegung 2024. 

2. Bericht im Sinne des Artikels 139, Absatz 2, des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 174/2016 

(Schatzamtsdienst); 

3. Bericht im Sinne des Artikels 139, Absatz 2, des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 174/2016 

(Ökonom); 

4. Bericht im Sinne des Artikels 139, Absatz 2, des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 174/2016 

(Sachverwalter für Vermögenswerte in Trient und Sachverwalter für Vermögenswerte in Bozen). 

Der Vorsitzende teilt den Anwesenden mit, dass er die heutige Sitzung per Videokonferenz einberufen 

hat, da die Notwendigkeit besteht, umgehend das Gutachten zur Rechnungslegung für das Jahr 2024 

abzugeben. 

Sodann geht der Vorsitzende des Kollegiums zur Behandlung der auf der Tagesordnung stehenden Punkte 

über: 

1) Genehmigung des Berichtes zur Rechnungslegung 2024 

Das Kollegium hat die Unterlagen der Rechnungslegung des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-

Südtirol (einschließlich sämtlicher Anlagen) am 23. April 2025 – mittels zertifizierter Post – erhalten und hat 

daraufhin – auch einzeln – die Überprüfung derselben vorgenommen und diesbezüglich bei den Ämtern der 

Körperschaft Informationen und Erklärungen eingeholt. Am heutigen Tag schließt das Kollegium seinen 

Bericht zur Rechnungslegung 2024 ab, genehmigt und übermittelt diesen an die Ämter des Regionalrates.  

2) Bericht im Sinne des Artikels 139, Absatz 2, des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 174/2016 

(Schatzmeister) 



Das Kollegium hat die Unterlagen betreffend die Tätigkeit des Schatzmeisters erhalten, hat – auch einzeln 

– die Überprüfung derselben vorgenommen und gibt nach Einholung von Informationen und Erklärungen 

bei den Ämtern der Körperschaft sein Gutachten ab, das diesem Protokoll beigelegt wird. 

3. Bericht im Sinne des Artikels 139, Absatz 2, des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 174/2016 

(Ökonom) 

Das Kollegium hat die Unterlagen betreffend den Ökonomatsdienst erhalten, hat – auch einzeln – die 

Überprüfung derselben vorgenommen und gibt nach Einholung von Informationen und Erklärungen bei 

den Ämtern der Körperschaft sein Gutachten ab, das diesem Protokoll beigelegt wird. 

4. Bericht im Sinne des Artikels 139, Absatz 2, des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 174/2016 

(Sachverwalter für Vermögenswerte in Trient und Sachverwalter für Vermögenswerte in Bozen) 

Das Kollegium hat die Unterlagen betreffend den Rechnungsführer - Sachverwalter für Vermögenswerte 

in Trient und den Rechnungsführer - Sachverwalter für Vermögenswerte in Bozen erhalten, hat – auch 

einzeln – die Überprüfung derselben vorgenommen und gibt nach Einholung von Informationen und 

Erklärungen bei den Ämtern der Körperschaft sein Gutachten ab, das diesem Protokoll beigelegt wird. 

 Das vorliegende Protokoll ist von den Mitgliedern des Kollegiums der Rechnungsprüfer verfasst und 

digital unterzeichnet worden. 

  

Das Kollegium der Rechnungsprüfer 

Fabio Michelone 

(digital signiert) 

Anna Rita Balzani 

(digital signiert) 

Oronzo Antonio Schirizzi 

(digital signiert) 



 

 

 

 

 

GUTACHTEN 

DES KOLLEGIUMS DER RECHNUNGSPRÜFER 

zum Entwurf der Rechnungslegung des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol 

für das Finanzjahr 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Kollegium der Rechnungsprüfer 

Fabio Michelone 

Anna Rita Balzani  

Oronzo Antonio Schirizzi 

 

 

 



EINLEITUNG 

Die unterfertigten Fabio Michelone, Anna Rita Balzani und Oronzo Antonio Schirizzi, mit dem Beschluss der 

Regionalregierung Nr. 202 vom 7. Dezember 2023 mit Wirkung ab 1. Jänner 2024 ernannte Rechnungsprüfer, 

- nach Erhalt, am 23. April 2025, des Entwurfes der Rechnungslegung für das Finanzjahr 2024, der vom 

Präsidium am 16. April 2025 mit dem Beschluss Nr. 27 genehmigt worden ist, einschließlich sämtlicher 

Pflichtbeilagen und laut gesetzesvertretendem Dekret Nr. 118/2011 vorgesehener Dokumente und der 

entsprechenden angewandten allgemeinen Haushaltsgrundsätze, im Besonderen: 

1. Gebarung der Einnahmen 

2. Allgemeine Zusammenfassung der Einnahmen 

3. Aufstellung der Haushaltseinnahmen nach Titel, Typologien und Kategorien 

4. Im Jahr 2024 und in vorhergehenden Haushaltsjahren vorgenommene Festsetzungen, die dem 

Haushaltsjahr 2024 und nachfolgenden Haushaltsjahren angelastet werden 

5. Aufstellung der Veranschlagungen und Ergebnisse der Kompetenz und der Kassa entsprechend 

der Struktur des Finanzkontenplans 

6. Rechnungslegung des Schatzmeisters – Gebarung der Einnahmen 

7. Gebarung der Ausgaben 

8. Allgemeine Zusammenfassung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen 

9. Zusammenfassung der Ausgaben 

10. Im Jahr 2024 und in vorhergehenden Haushaltsjahren übernommene Verpflichtungen, die dem 

Haushaltsjahr 2024 und nachfolgenden Haushaltsjahren angelastet werden 

11. Abschlussergebnisse Siope 

12. Verwendung von Beiträgen und Zuwendungen von europäischen und internationalen 

Einrichtungen 

13. Zusammenfassung der Ausgaben nach Titeln und Gruppierungen – Zweckbindungen 

14. Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programme und Gruppierungen – laufende 

Ausgaben – Zweckbindungen 

15. Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programme und Gruppierungen – laufende 

Ausgaben – Zahlungen in der Kompetenzgebarung 

16. Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programme und Gruppierungen – laufende 

Ausgaben – Zahlungen in der Rückständegebarung 

17. Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programme und Gruppierungen – 

Investitionsausgaben und Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen – Zweckbindungen 



18. Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programme und Gruppierungen – 

Investitionsausgaben und Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen – Zahlungen in der 

Kompetenzgebarung 

19. Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programme und Gruppierungen – 

Investitionsausgaben und Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen – Zahlungen in der 

Rückständegebarung 

20. Aufstellung der Ausgaben des Haushalts nach Aufgabenbereichen, Programme und 

Gruppierungen – Ausgaben für Rückzahlung von Darlehen – Zweckbindungen 

21. Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programme und Gruppierungen – 

Ausgaben für Dienste im Namen Dritter und Durchlaufposten  

22. Aufstellung der Veranschlagungen und Ergebnisse der Kompetenz und der Kassa entsprechend 

der Struktur des Finanzkontenplans 

23. Rechnungslegung des Schatzmeisters – Gebarung der Ausgaben 

24. Zusammensetzung des zweckgebundenen Mehrjahresfonds nach Aufgabenbereichen und 

Programme  

25. Allgemeine zusammenfassende Übersicht 

26. Überprüfung der Ausgeglichenheit 

27. Aufstellung betreffend das Verwaltungsergebnis 

28. Rechnungslegung des Schatzmeisters – zusammenfassende Aufstellung der Kassagebarung 

29. Verwaltungsgerichtliche Rechnungslegung und Rechnungslegung des Schatzmeisters 

30. Verwaltungsgerichtliche Rechnungslegung des Ökonoms 

31. Vermögensaufstellung und Erfolgsrechnung 

32. Aufstellung betreffend die Schnelligkeit der Zahlungen 

33. Bericht über die Gebarung 

34. Aufstellung des Fonds für notleidende Forderungen 

35. Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen 

36. Auflistung der Einnahmen- und Ausgabenrückstände, welche aus vorhergehenden Haushalten 

stammen, getrennt nach Herkunftsjahr und Kapitel 

37. Haushaltsrechnung 2024 unterteilt nach Kapitel; 

 

- nach Einsicht in den Beschluss Nr. 45 vom 19. Juli 2023, mit dem der Haushaltsvoranschlag für 

die Finanzjahre 2024-2025-2026 genehmigt worden ist;  



- nach Einsicht in das Regionalgesetz Nr. 3/2009 auf dem Sachgebiet des Rechnungswesens mit 

seinen späteren Änderungen und Ergänzungen; 

- nach Einsicht in die mit Beschluss des Präsidiums Nr. 370 vom 31. Juli 2018 genehmigte 

Verordnung über das Rechnungswesen des Regionalrates mit ihren nachfolgenden Änderungen; 

 

Zur Kenntnis genommen, dass 

- die Rechnungslegung entsprechend den Vorgaben laut der Anlage Nr. 10 zum gesetzesvertretenden Dekret 

Nr. 118/2011 erstellt worden ist; 

- Art. 72 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 118/2011 vorsieht, dass das Kollegium der Rechnungsprüfer 

der Region auch für den Regionalrat die Aufsichtsfunktion ausübt;  

 

führen nachstehend 

 

die Ergebnisse der Überprüfung der Rechnungslegung für das Finanzjahr 2024 an. 

 

HAUSHALTSRECHNUNG 

Einleitende Überprüfungen  

Das Rechnungsprüferorgan hat anlässlich der durchgeführten Überprüfungen eine stichprobenartige 

Kontrolle von Haushaltsposten vorgenommen, wobei diese teilweise anhand einer statistischen Methode und 

teilweise auf der Grundlage der erworbenen Berufserfahrung ausgewählt worden sind, wobei Folgendes 

festgehalten wird: 

− die Rechtmäßigkeit der Verfahren für die Verbuchung der Einnahmen und der Ausgaben in Einklang mit 

den Gesetzes- und Verordnungsbestimmungen; 

− die Übereinstimmung der in der Haushaltsrechnung angeführten Daten mit jenen der Buchhaltung;  

− die Einhaltung des Grundsatzes der potenzierten Finanzbefugnis bei der Ermittlung der 

Vereinnahmungen und der Zweckbindungen; 

− die korrekte Darstellung der Haushaltsrechnung in den Zusammenfassungen und den Ergebnissen der 

Kassa und der Finanzkompetenz; 

− die Übereinstimmung der Einnahmen mit spezifischer Bestimmung und den Ausgabenverpflichtungen, 

die aufgrund der entsprechenden Gesetzesbestimmungen übernommen worden sind;  

− die Übereinstimmung zwischen den Einnahmenfeststellungen und den Ausgabenverpflichtungen der 

Kapitel betreffend die Dienste im Auftrag Dritter; 



− die Einhaltung der steuerlichen Obliegenheiten; 

− dass die Körperschaft mit dem Präsidiumsbeschluss Nr. 27 vom 16. April 2025 die ordentliche 

Neufestsetzung der Rückstände vorgenommen hat. 

Finanzgebarung  

Das Rechnungsprüferorgan hebt mit Bezug auf die Finanzgebarung Folgendes hervor und bescheinigt, dass: 

− 533 Einnahmeanweisungen und 2.128 Zahlungsanweisungen ausgestellt worden sind; 

− die Zahlungsanweisungen aufgrund von Zahlungen, die vom Generalsekretär unterzeichnet worden 

sind, ausgestellt und ordnungsgemäß beglichen worden sind;  

− die Zahlungen und Einhebungen, sowohl in der Kompetenzgebarung als auch in der 

Rückständegebarung, mit der Rechnung des Schatzmeisters übereinstimmen. 

Gebarungsergebnisse 

Kassasaldo 

Der Kassasaldo zum 31.12.2024 setzt sich wie folgt zusammen 

 

Gebarung 

Rückstände Kompetenz Gesamtbetrag 

Kassafonds zum 1. Jänner 2024      37.731.242,39 

Einhebungen (+) 2.562.998,26 41.565.249,94 44.128.248,20 

Zahlungen (-) 2.838.028,82 42.024.470,01 44.862.498,83 

Kassasaldo zum 31. Dezember 2024 (=)    36.996.991,76 

 

Allgemeine zusammenfassende Übersicht 

 

Die Rechnungslegung 2024 weist folgende Ergebnisse auf:  

 

EINNAHMEN FESTSTELLUNGEN EINHEBUNGEN AUSGABEN ZWECKBINDUNG. ZAHLUNGEN 

Kassafonds zu Beginn des 

Haushaltsjahres 
 37.731.242,39     

Verwendung des 

Verwaltungsüberschusses 
9.132.060,98  Verwaltungsfehlbetrag 0,00   

- davon Verwendung des Fonds für 

Liquiditätsvorschuss 
  

 
  



Zweckgebundener 

Mehrjahresfonds der laufenden 

Ausgaben 

220.217,29  

Defizit, dass sich aus autorisierten 

Schulden und ohne Vertrag ergeben hat, 

und im Laufe des Jahres durch die 

Aufnahme von Darlehen getilgt wurde 

0,00  

Zweckgebundener 

Mehrjahresfonds der 

Investitionsausgaben 

0,00   
 

  

- davon zweckgebundener 

Mehrjahresfonds der 

Investitionsausgaben, finanziert 

durch Schulden 

  
 

 

37.080.806,25 
 

38.374.046,98 

Zweckgebundener 

Mehrjahresfonds für Erhöhung der 

Finanzanlagen 

     

Titel 1 – Laufende Einnahmen aus 

Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen 
  Titel 1 - Laufende Ausgaben   

 

Titel 2 – Laufende Zuwendungen 

 

27.588.357,00 

 

27.588.357,00 

zweckgebundener Mehrjahresfonds 

laufende Ausgaben 
246.077,59  

Titel 3 – Außersteuerliche 

Einnahmen 

9.034.528,75 8.666.628,46 

 

35.403,33 12.531,20 

Titel 4 – Investitionseinnahmen 0,00  0,00  Titel 2 – Investitionsausgaben    

   
Zweckgebundener Mehrjahresfond für 

Investitionsausgaben 
0,00  

   

davon zweckgebundener Mehrjahresfonds 

der Investitionsausgaben, finanziert durch 

Schulden 

0,00  

Titel 5 – Einnahmen aus dem Abbau 

von Finanzanlagen 
0,00  0,00  

Titel 3 – Ausgaben Erhöhung 

Finanzanlagen 
0,00 0,00 

   
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für 

Finanzanlagen 
0,00  

Gesamtbetrag der Endeinnahmen 36.622.885,75 36.254.985,46 Gesamtbetrag der Endausgaben 37.362.287,17 38.386.578,18 

Titel 6 - Verbindlichkeiten 0,00 0,00 Titel 4 - Rückzahlung von Darlehen 0,00 0,00 

   Fonds für Liquiditätsvorschuss 0,00  

Titel 7 - Vorschüsse seitens des 

Schatzmeisters/ Kassainstituts 
0,00 0,00 

Titel 5 - Abschluss 

Schatzmeistervorschüsse 

 

0,00 
 

0,00 

Titel 9 – Einnahmen für Dritte und 

Umlaufposten 

 

6.301.734,05 
 

7.873.262,74 
Titel 7 – Ausgaben für Dritte und 

Durchlaufposten 

 

6.301.734,05 
 

6.475.920,65 

Gesamtbetrag der Einnahmen des 

Haushaltsjahres 

42.924.619,80 44.128.248,20 
Gesamtbetrag Ausgaben Haushaltsjahr 

43.664.021,22 44.862.498,83 

Gesamtbetrag Einnahmen 

Haushaltsjahr 

52.276.898,07 81.859.490,59 
Gesamtbetrag Ausgaben 

43.664.021,22 44.862.498,83 

Kompetenzfehlbetrag des 

Haushaltsjahres 
0,00 0,00 Kompetenzüberschuss/Kassafonds 

8.612.876,85 36.996.991,76 

- davon Kompetenzdefizit, das sich 

aus autorisierten Schulden und ohne 

Vertrag ergeben hat 

     

Gesamtbetrag Ausgleich 52.276.898,07 81.859.490,59 Gesamtbetrag Ausgleich 52.276.898,07 81.859.490,59 

 

  



Ergebnis der Gebarung  

Das Gebarungsergebnis der Kompetenz weist einen Überschuss in Höhe von 8,6 Millionen Euro aus, wie aus 

den nachstehend angeführten Daten hervorgeht: 

 

Gesamtbetrag der Feststellungen in 

der Kompetenz  

52.276.898,07 

Gesamtbetrag der Zweckbindungen in 

der Kompetenz 

43.664.021,22 

Kompetenzüberschuss 8.612.876,85 

 

Haushaltsausgeglichenheit 

Die Haushaltsausgeglichenheit mit der Aufteilung des Ergebnisses der Kompetenzgebarung 2024 auf die 

Gebarung der laufenden Ausgaben und jene der Investitionsausgaben wird nachtsehend angeführt: 

 

HAUSHALTSGLEICHGEWICHT     

Verwendung des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der laufenden Ausgaben und die Rückzahlung von Anleihen (+) 8.822.060,98 

Verwendung des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der laufenden Ausgaben und die Rückzahlung von Anleihen (-) 0,00 

Tilgung Verwaltungsfehlbetrag des vorhergehenden Finanzjahres  0,00 

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben auf der Einnahmenseite  (+) 220.217,29 

Einnahmen Titel 1-2-3 (+) 36.622.885,75 

Vermögenswirksame Einnahmen als Investitionsbeiträge veranschlagt zur Tilgung von Anleihen an die öffentlichen Verwaltungen 

(+) 

 

0,00 

Einnahmen Titel 4.03 - Sonstige Investitionszuwendungen (+) 0,00 

Für die vorzeitige Tilgung von Anleihen bestimmte Investitionseinnahmen  (+) 0,00 

Einnahmen durch Aufnahme von Forderungen für die vorzeitige Tilgung von Anleihen (+) 0,00 

Einnahmen von Kapitalanteilen für laufende Ausgaben gemäß entsprechenden Gesetzesbestimmungen oder 

Buchhaltungsgrundsätzen (+) 

0,00 

Laufende Ausgaben (-) 37.080.806,25 

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben (der Ausgaben)  (-) 246.077,59 

Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen (-) 0,00 

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Ausgaben - Titel 2.04 Sonstige Investitionszuwendungen (-) 0,00 

Veränderungen der Finanzanlagen - Ausgleich insgesamt (falls negativ) (-) 0,00 



Rückzahlung Anleihen (-) 0,00 

- davon für vorzeitige Tilgung von Anleihen   0,00 

Fonds für Liquiditätsvorschuss (-) 0,00 

 

A/1) Kompetenzergebnis der laufenden Ausgaben   

 

8.338.280,18 

- Zurückgestellte, im Haushalt des Finanzjahres 2024 bereitgestellte Geldmittel für laufende Ausgaben   (-) 337.912,12 

- Im Haushalt gebundene Geldmittel der laufenden Ausgaben (-) 163.334,77 

A/2) Bilanzausgleich der laufenden Ausgaben   7.837.033,29 

- Im Rahmen der Rechnungslegung vorgenommene Änderung der Rückstellungen der laufenden Ausgaben (+)/(-) (-) 404.604,81 

A/3)  Gesamtausgleich der laufenden Ausgaben   7.432.428,48 

Verwendung des Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung der Investitionsausgaben (+) 310.000,00 

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben auf der Einnahmenseite (+) 0,00 

Investitionseinnahmen (Titel 4) (+) 0,00 

Einnahmen Titel 5.01.01 - Veräußerung von Beteiligungen (+) 0,00 

Einnahmen durch Aufnahme von Anleihen (Titel 6) (+) 0,00 

Vermögenswirksame Einnahmen als Investitionsbeiträge veranschlagt zur Tilgung von Anleihen an die öffentlichen Verwaltungen (-) 0,00 

Für die vorzeitige Tilgung von Anleihen bestimmte Investitionseinnahmen (-) 0,00 

Einnahmen von Kapitalanteilen für laufende Ausgaben gemäß entsprechenden Gesetzesbestimmungen oder 

Buchhaltungsgrundsätzen (-) 

0,00 

Einnahmen durch Aufnahme von Anleihen zur vorzeitigen Rückzahlung von Anleihen (-) 0,00 

Einnahmen Titel 4.03 - Sonstige Investitionszuwendungen (-) 0,00 

Investitionsausgaben (-) 35.403,33 

Zweckgebundener Mehrjahresfonds des Kapitalanteils (der Ausgaben) (-) 0,00 

Ausgaben Titel 3.01.01 - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen (-) 0,00 

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen (der Ausgaben) (-) 0,00 

Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen (+) 0,00 

Zweckgebundener Mehrjahresfonds der Ausgaben - Titel 2.04 Sonstige Investitionszuwendungen (+) 0,00 

Defizit, das sich aus autorisierten Schulden ohne Vertrag ergeben hat, und durch die Aufnahme von Darlehen getilgt wurde (-) 0,00 

Veränderungen der Finanzanlagen - Ausgleich insgesamt (falls positiv ) (+) 0,00 

B1) Kompetenzergebnis auf Kapitalkonto   274.596,67 

- Zurückgestellte, im Haushalt des Finanzjahres 2024 bereitgestellte Geldmittel für Investitionen (-) 0,00 

- Im Haushalt gebundene Geldmittel der Investitionsausgaben (-) 0,00 

B/2) Kapitalbilanzausgleich   274.596,67 



- Im Rahmen der Rechnungslegung vorgenommene Änderung der Rückstellungen der Investitionsausgaben (+)/(-) (-) 0,00 

B/3) Kapitalausgleich insgesamt   274.596,67 

Verwendung des Verwaltungsergebnisses zur Erhöhung von Finanzanlagen (+) 0,00 

Zweckgebundener Mehrjahresfonds zur Erhöhung der Finanzanlagen auf der Einnahmenseite (+) 0,00 

Einnahmen Titel 5.00 - Verminderung der Finanzanlagen (+) 0,00 

Ausgaben Titel 3.00 - Erhöhung der Finanzanlagen (-) 0,00 

Zweckgebundener Mehrjahresfonds zur Erhöhung der Finanzanlagen (der Ausgaben) (-) 0,00 

Einnahmen Titel 5.01.01 - Veräußerung von Beteiligungen (-) 0,00 

Ausgaben Titel 3.01.01 - Erwerb von Beteiligungen und Kapitaleinlagen (+) 0,00 

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen (der Ausgaben) (+) 0,00 

C/1) Änderungen Finanzanlagen - Kompetenzsaldo   0,00 

- Zurückgestellte, im Haushalt des Finanzjahres 2023 bereitgestellte Geldmittel für Investitionen (-) 0,00 

- Im Haushalt gebundene Geldmittel der Investitionsausgaben  (-) 0,00 

C/2) Änderungen Finanzanlagen - Haushaltsausgleich   0,00 

- Im Rahmen der Rechnungslegung vorgenommene Änderung der Rückstellungen der Investitionsausgaben (+)/(-) (-) 0,00 

C/3) Änderungen Finanzanlagen - Ausgleich insgesamt   0,00 

 

Aktueller Kontostand zum Zweck der Absicherung von mehrjährigen Investitionen der Regionen mit 

Sonderstatut 

 

A/1) Kompetenzergebnis der laufenden Ausgaben   8.338.280,18 

- Verwendung des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der laufenden Ausgaben und die Rückzahlung von Anleihen (-) 8.822.060,98 

- Einmaliges Einkommen, das keine Deckung für Verpflichtungen bot (-) 0,00 

- Zurückgestellte, im Haushalt des Finanzjahres 2024 bereitgestellte Geldmittel für laufende Ausgaben, die nicht von der Sanität stammen (-) 337.912,12 

- Im Haushalt gebundene Geldmittel der laufenden Ausgaben, die nicht von der Sanität stammen (+)/(-) (-) 404.604,81 

- Im Rahmen der Rechnungslegung vorgenommene Änderung der Rückstellungen der laufenden Ausgaben, die nicht von der Sanität 

kommen (+)(-) 
(-) 

163.334,77 

Aktuelle Teilebilanz zur Deckung der mehrjährigen Investitionen   -1.389.632,50 

 

Verwaltungsergebnis 

Das Verwaltungsergebnis des Finanzjahres 2024 beläuft sich auf 36.278.475,31 Euro, so wie aus der 

nachstehend angeführten Tabelle hervorgeht:  



  
Gebarung 

Rückstände Kompetenz Gesamtbetrag 

Kassafonds zum 1. Jänner 2024       37.731.242,39 

Einhebungen (+) 2.562.998,26 41.565.249,94 44.128.248,20 

Zahlungen  (-) 2.838.028,82 42.024.470,01 44.862.498,83 

Kassasaldo zum 31. Dezember  (=) 

    

36.996.991,76 

Zahlungen aufgrund einer Anweisung, die am 

31. Dezember noch nicht abgewickelt sind  
(-) 

0,00 

Kassafonds zum 31. Dezember (=) 36.996.991,76 

Einnahmenrückstände (+) 0,00 1.359.369,86 1.359.369,86 

davon stammen von Steuerfeststellungen, die auf der Grundlage der Schätzung des 

Finanzministeriums durchgeführt wurden  
0,00 

Ausgabenrückstände (-) 438.335,10 1.393.473,62 1.831.808,72 

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für 

laufende Ausgaben 
(-) 

    

246.077,59 

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für 

Investitionsausgaben  
(-) 

0,00 

Verwaltungsergebnis zum 31/12/2024 (A) (=) 36.278.475,31 

 

 

Der zurückgelegte und der zweckgebundene Teil setzen sich zum 31/12/2024 wie folgt zusammen: 

 

Zusammensetzung des Verwaltungsergebnisses zum 31. Dezember 2024 36.278.475,31 

Zurückgelegter Teil  

Fonds für die Vorstreckung von Geldmitteln 0,00 

Fonds für Verluste an beteiligten Gesellschaften 0,00 

Risikofonds für Gerichtsspesen und allfällige Folgekosten 21.000.000,00 

Fonds für notleidende Forderungen 0,00 



Rückstellungen für verfallene Rückstände (nur für die Regionen) 0,00 

Andere Rückstellungen 897.807,66 

Gesamtbetrag des zurückgelegten Teils (B) 21.897.807,66 

Zweckgebundener Teil  

Von Gesetzen herrührende Bindungen 0,00 

Von Zuwendungen herrührende Bindungen 163.334,77 

Bindungen aus Finanzierungen 0,00 

Von der Körperschaft auferlegten Bindungen 0,00 

Andere Bindungen 0,00 

Gesamtbetrag des gebundenen Teils (C) 163.334,77 

Für Investitionen bestimmter Teil  

Gesamtbetrag des für Investitionen bestimmten Teils (D) 0,00 

Gesamtbetrag des verfügb. Teils (E=A-B-C-D) 14.217.332,88 

  

 

ÜBERPRÜFUNG DER GEBARUNG 

Einnahmen  

Die finanziellen Ressourcen des Regionalrates setzen sich aus Einnahmen aufgrund laufender Zuwendungen 

von anderen Verwaltungen, außersteuerlichen Einnahmen und Einnahmen aus den Sonderbuchführungen 

zusammen. Die Gesamteinnahmen in der Kompetenzgebarung belaufen sich auf 42.924.619,80 Euro, davon 

betreffen 27.588.357,00 Euro laufende Zuwendungen (von Seiten der Region, die mit Beschluss der 

Regionalregierung Nr. 24 vom 27. März 2024 für die Deckung des Ausgabenbedarfs des Regionalrates 

vorgesehen worden sind), 9.034.528,75 Euro außersteuerliche Einnahmen und 6.301.734,05 Euro stammen 

aus den Sonderbuchführungen. 

Die außersteuerlichen Einnahmen im Ausmaß von 9.034.528,75 Euro rühren im Betrag von 1.141.404,95 Euro 

von den Aktivzinsen auf dem Konto des Schatzamtsdienstes, im Betrag von 1.397.507,03 Euro von den bereits 

im Jahr 2024 ausgeglichenen Guthaben betreffend die Einkommens-/Wertschöpfungssteuer (IRPEF/IRAP) 

und im Betrag von 5.183.151,04 Euro von der Desinvestition der Gebarungsfonds des Regionalrates zwecks 

Überweisung an die Region im Sinne des Regionalgesetzes Nr. 1 vom 17. Februar 2017 her. Das Ausmaß der 

Desinvestition entspricht den Beträgen, die in den im Laufe des Jahres 2024 vom Präsidenten und dem 

Generalsekretär des Regionalrates erlassenen Dekreten angeführt sind.  

 



Einnahmenrückstände 

Die Einnahmenrückstände beliefen sich zum 31. Dezember 2022 auf 61.197,98 Euro, am 31. Dezember 2023 

auf 2.564.354,84 Euro und am 31. Dezember 2024 auf 1.359.369,86 Euro. 

 

Die Gebarung der Kassaeinnahmen 

Was die Kassagebarung anbelangt, sind im Laufe des Jahres 2024 44,12 Millionen Euro eingehoben worden, 

davon 2,56 Millionen in der Rückständegebarung und 41,56 Millionen in der Kompetenzgebarung.  

 

Ausgaben  

Die Gesamtausgaben in der Kompetenzgebarung belaufen sich auf 43.664.021,22 Euro, davon betreffen 

37.080.806,25 Euro die laufenden Ausgaben, Ausgaben in Höhe von 246.077,59 Euro den zweckgebundenen 

Mehrjahresfonds, in Höhe von 35.403,33 Euro die Investitionen und in Höhe von 6.301.734,05 Euro die 

Sonderbuchführungen. 

Die laufenden Ausgaben enthalten die Überweisung an die Region des Gesamtbetrages im Ausmaß von 

13.334.260,75 Euro, davon betreffen 4.600.605,31 Euro Desinvestitionen aus dem Family Fonds und die 

teilweise Rückerstattung des Fonds Euregio Minibond, so wie laut Regionalgesetz Nr. 1 vom 17. Februar 2017 

vorgesehen, 1.733.655,44 Euro die laut Regionalgesetz Nr. 4/2014 vorgesehenen Rückzahlungen und der 

Betrag im Ausmaß von 7.000.000,00 die Rückzahlung eines Teils des freien Anteils der Überschusses des 

Jahres 2023.  

 

Ausgabenrückstände 

Am 31. Dezember 2022 beliefen sich die Ausgabenrückstände auf 2.186.560,84 Euro, am 31. Dezember 2023 

auf 3.303.747,04 Euro und am 31. Dezember 2024 auf 1.831.808,72 Euro. 

 

Die Gebarung der Zahlungen 

Es sind Zahlungen in Höhe von 44,86 Millionen Euro getätigt worden, davon 2,84 Millionen in der 

Rückständegebarung und 42,02 Millionen in der Kompetenzgebarung.  

 

Repräsentationsausgaben  

Die im Jahr 2024 zweckgebundenen Repräsentationsausgaben belaufen sich auf 6.669,26 Euro. 

Das Rechnungsprüferkollegium verweist hinsichtlich der Repräsentationsausgaben auf die Notwendigkeit, 

sich streng an die nachstehend angeführten Kriterien zu halten: 

• eine enge Verbindung der Ausgabe mit den institutionellen Zielsetzungen der Körperschaft; 



• die Notwendigkeit der Projektierung der Körperschaft nach außen, welcher die 

Repräsentationsausgabe dient; 

• die Begründung der spezifischen institutionellen Zielsetzung, die verfolgt wird; 

• der Nutzen, den die Körperschaft durch die Projektion nach außen erlangt und die hierfür bestrittene 

Ausgabe ist zu belegen; 

• der Nutznießer der Ausgabe ist zu bestimmen; 

• die Notwendigkeit, dass mit der Förderung des Erscheinungsbildes der Körperschaft außerhalb der 

institutionellen Grenzen eine wirtschaftliche, soziale, kulturelle Entwicklung einhergeht. 

ÜBERPRÜFUNG DER ANGEMESSENHEIT DER FONDS 

 

Fonds für notleidende Forderungen  

 

Die Körperschaft hat keinen Ansatz für den Fonds für notleidende Forderungen vorgesehen (siehe Anlage 34 

der Rechnungslegung). 

 

Risikofonds für Gerichtsspesen und allfällige Folgekosten  

 

Im Risikofonds für Gerichtsspesen und allfällige Folgekosten ist – unverändert im Vergleich zum 

vorhergehenden Finanzjahr - der Betrag im Ausmaß von 21.000.000,00 Euro zurückgelegt worden. So wie im 

Begleitbericht zur Rechnungslegung angeführt, ist das Ausmaß desselben unter Berücksichtigung des 

Kriteriums der "Wahrscheinlichkeit" des Unterliegens in den gegen den Regionalrat eingeleiteten und noch 

einzuleitenden Verfahren berechnet worden. Diese Vorgangsweise wird vom Kollegium der Rechnungsprüfer 

angesichts dieses neuen, Gegenstand der Streitigkeiten bildenden Sachbereiches und der Komplexität der 

rechtlichen Fragen geteilt, da dadurch hinsichtlich der Forderungen oder Erwartungen der Kläger keinerlei 

Zugeständnisse gemacht werden. Die vorgenommene Rückstellung wird somit für angemessen erachtet. 

 

Andere Rückstellungen 

Es ist eine Rückstellung für die Auszahlung der Nachzahlungen der ISTAT-Aufwertung der Vorsorgebehandlung 

der ehemaligen Regionalratsabgeordneten in Anwendung des Präsidiumsbeschlusses Nr. 45 vom 28. 

September 2020 und des Dekretes des Generalsekretärs Nr. 108 vom 20. November 2020 sowie des Dekretes 

des Präsidenten des Regionalrates Nr. 47 vom 7. Dezember 2020 im Ausmaß von 74.776,14 Euro beibehalten 

worden. 

Zudem ist eine Rückstellung für den Solidaritätsfonds – Mandatsabfindung im Sinne des Artikels 6 des 

Regionalgesetzes Nr. 6 vom 21. September 2012 in Höhe von 57.912,12 Euro und im Sinne des 



Präsidiumsbeschlusses Nr. 60 vom 20. November 2023 im Ausmaß von 765.119,40 Euro vorgenommen 

worden. 

Das Kollegium der Rechnungsprüfer erachtet vorgenannte Rückstellungen ausgehend von den durch die 

erhaltenen Unterlagen erworbenen Kenntnissen für angebracht.  

ÜBERPRÜFUNG DER RÜCKSTÄNDEGEBARUNG 

 

Die ordentliche Neufestsetzung der Rückstände 

Die Körperschaft hat die ordentliche Neufestsetzung der Rückstände mit dem Präsidiumsbeschluss Nr. 19 vom 

19. März 2025 vorgenommen. 

Die Ergebnisse der ordentlichen Neufestsetzung der Einnahmen- und Ausgabenrückstände werden 

nachstehend angeführt: 

 

Ordentliche Neufestsetzung der Einnahmenrückstände:     

Einnahmenrückstände zum 1.1.2024 2.564.354,84 

Eingehoben -2.562.998,26 

Beseitigte Einnahmenrückstände -1.356,58 

Einnahmenrückstände zum 31.12.2024 (in der 

Rückständegebarung) 

  

0,00 

Einnahmenrückstände zum 31.12.2024 (in der 

Kompetenzgebarung) 

1.359.369,86 

Einnahmenrückstände zum 31.12.2024 (insgesamt) 1.359.369,86 

 

Ordentliche Neufestsetzung der Ausgabenrückstände:  

Ausgabenrückstände zum 1.1.2024 3.303.747,04 

Bezahlt -2.838.028,82 

Beseitigte Ausgabenrückstände -27.383,12 

Ausgabenrückstände zum 31.12.2024 (in der 

Rückständegebarung) 

438.335,10 



Ausgabenrückstände zum 31.12.2024 (in der 

Kompetenzgebarung) 

1.393.473,62 

Ausgabenrücktände zum 31.12.2024 (insgesamt) 1.831.808,72 

 

SCHNELLIGKEIT DER ZAHLUNGEN 

Der Regionalrat legt der Rechnungslegung 2024 auch den Indikator der durchschnittlichen Zeiten für 

Zahlungen bzw. den “Indikator für die Einhaltung der Zahlungsfristen” bei. Der Pünktlichkeitsindikator der 

Zahlungen wird berechnet als Summe für alle Rechnungen, die aufgrund eines Handelsgeschäfts ausgestellt 

werden, der effektiven Tage, die zwischen Fälligkeit der Rechnung oder gleichwertiger Zahlungsaufforderung 

und dem Tag der Zahlung an die Lieferanten verstreichen, multipliziert mit dem geschuldeten Betrag und in 

Verhältnis gesetzt zur Summe der im Bezugszeitraum gezahlten Beträge. 

Der Pünktlichkeitsindikator für das gesamte Jahr 2024 ergibt einen Wert von -13,05 (Anlage Nr. 32 der 

Rechnungslegung). 

Der Betrag der Zahlungen, die nach der im gesetzesvertretendem Dekret Nr. 231/2002 vorgesehenen 

Fälligkeit durchgeführt worden sind, beläuft sich auf 60.099,65Euro. 

Zum 31. Dezember 2024 bestehen außerhalb des Haushalts keine Verbindlichkeiten. 

 

WIRTSCHAFTS- UND VERMÖGENSBUCHHALTUNG 

Erfolgsrechnung 

In der Erfolgsrechnung werden die positiven und negativen Gebarungsbestandteile nach den Grundsätzen 

der wirtschaftlichen Kompetenzgebarung angeführt. 

Die Erfolgsrechnung ergibt sich aufgrund des integrierten Buchhaltungssystems, das parallel zur 

Finanzbuchhaltung geführt wird, wobei durch die doppelte Buchführung die Anpassungen und 

Berichtigungen hervorgehoben werden. 

Bei der Erstellung der Erfolgsrechnung ist den Grundsätzen der wirtschaftlichen Kompetenzgebarung, im 

Besonderen den in den Punkten 4.1 bis 4.36 des angewandten Haushaltsgrundsatzes Nr. 4/3 angeführten 

Bewertungs- und Klassifizierungskriterien Rechnung getragen worden. 

Das Rechnungsprüferkollegium ist der Ansicht, dass der wirtschaftliche Ausgleich ein grundlegendes Ziel für 

die Funktionsfähigkeit der Körperschaft darstellt. 

Der Finanzausgleich der ordentlichen Gebarung muss demnach als ein anzustrebendes Ziel angesehen 

werden. 

Die positiven Gebarungsbestandteile betreffen die Erträge aus Zuwendungen und Beiträgen im Ausmaß von 

28.847.083,21 Euro, die Erträge, die sich aus der Gebarung von Gütern ergeben im Ausmaß von 5.937,50 Euro 

und sonstige verschiedene Erlöse im Ausmaß von 1.323.727,90 Euro und belaufen sich auf insgesamt 

30.176.748,61 Euro. 



Die negativen Gebarungsbestandteile im Ausmaß von 35.417.835,15 Euro betreffen: 

- den Ankauf von Verbrauchsgütern im Ausmaß von 41.419,65 Euro, die Kosten für den Ankauf von 

Papier, Büromaterial, Treibstoff, EDV-Material, Zeitungen und Zeitschriften, Büroausstattung und 

anderer Materialen und Verbrauchsgütern; 

- Dienstleistungen in Höhe von 10.186.048,08 Euro, Kosten für den Ankauf von Diensten für die 

Gebarung. Der Betrag umfasst die Kosten für die Entschädigungen der institutionellen Organe der 

Körperschaft, die Ausgaben für die Pflichtfortbildung, die Entschädigungen für das regionale Organ 

zur neuerlichen Prüfung der Haushaltsvoranschläge und Rechnungsabschlüsse, die Kosten für 

Lieferverträge, für fachkundige Dienstleistungen, die Ausgaben für Gesundheitsüberprüfungen, 

Postspesen und Ausgaben für die Gebarung der Fonds; 

- die Verwendung von Gütern Dritter, sprich die Anmietung von Büros und Räumlichkeiten im Ausmaß 

von 79.609,45 Euro; 

- Maßnahmen zugunsten der Fraktionen, Ausgaben für die Leibrenten, Zuwendungen an die Region 

laut Regionalgesetz Nr.1/2017 im Ausmaß von 21.320.996,39 Euro; 

- Ausgaben für das Personal des Regionalrates in Höhe von 2.281.471,50, welche die Ausgaben für die 

Entlohnung, die Überstundenarbeit, für Zulagen, die Vorsorge- und Versicherungsbeiträge zu Lasten 

der Körperschaft enthalten; 

- Abschreibungen und Abwertungen im Ausmaß von 53.554,53 Euro, welche den Abschreibungen der 

immateriellen Anlagegüter in Höhe von 1.042,74 Euro, den Abschreibungen der materiellen 

Anlagegüter in Höhe von 52.511,79 Euro, anderen Rückstellungen im Ausmaß in Höhe von 

742.516,93 Euro sowie sonstigen betrieblichen Aufwendungen im Ausmaß von insgesamt 712.218,62 

Euro entsprechen. Diese letzte Kategorie beinhaltet die Rückerstattung der Ausgaben für das zum 

Regionalrat überstellte Personal sowie die Ausgaben für die Abfallbeseitigung, die Stempelsteuer, die 

Registersteuer und für Versicherungsprämien.  

Das Gesamtausmaß der Finanzerträge und Finanzierungsaufwendungen beläuft sich auf 1.141.404,95 Euro, 

jener der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf 265.845,74 Euro. 

Vermögensaufstellung  

In der Vermögensaufstellung werden die Bestandteile der Aktiva und der Passiva hervorgehoben, ebenso die 

Änderungen, welche die Vermögensbestandteile aufgrund der Gebarung erfahren haben.  

Die Vermögensaufstellung der Aktiva besteht aus der Summe der Anlagegüter, dem Umlaufvermögen und 

den aktiven antizipativen und transitorischen Rechnungsabgrenzungen am 31. Dezember 2024. Der 

Gesamtbetrag der Vermögensaufstellung der Aktiva beläuft sich auf 38.779.223,89 Euro. Die 

Vermögensaufstellung der Passiva setzt sich aus dem Nettovermögen, den Risiko- und Abgaberückstellungen, 

den Verbindlichkeiten und den antizipativen und transitorischen Rechnungsabgrenzungen zum 31.12.2024 

zusammen. Der Gesamtbetrag der Vermögensaufstellung der Passiva beläuft sich auf 38.779.223,89 Euro. 

Das Nettovermögen im Ausmaß von 14.886.272,74 Euro setzt sich aus dem Dotationsfonds in Höhe von 

78.545.292,26 Euro, den negativen Rücklagen für nicht verfügbare Güter im Betrag von -871.149,63 Euro, 

dem Betrag im Ausmaß von -57.647.624,15 Euro der Erfolgsergebnisse der vorhergehenden Finanzjahre und 

dem Betrag in Höhe von - 5.140.245,74 Euro des Erfolgsergebnisses des Finanzjahres zusammen. Es wird 



darauf hingewiesen, dass das negative Erfolgsergebnis allem voran auf die Zuwendungen an die Region 

zurückzuführen ist, wobei diese Maßnahmen im Bericht zur Rechnungslegung 2024 eingehend beschrieben 

werden.  

NICHT BEHOBENE UNREGELMÄßIGKEITEN, BEMERKUNGEN, ERWÄGUNGEN UND VORSCHLÄGE 

Das Kollegium hebt ausgehend von den in den vorherigen Punkten dargelegten Erwägungen Folgendes 

hervor: 

a) es sind keine groben buchhalterischen und finanztechnischen Unregelmäßigkeiten oder bereits dem 

Regionalrat mitgeteilte und nicht behobene Versäumnisse festgestellt worden; 

b) mit Bezug auf den Bestand des Risikofonds für Gerichtsspesen und allfällige Folgekosten empfiehlt 

das Kollegium, die laufenden Gerichtsverfahren konstant unter Kontrolle zu halten, damit eine 

genauere Quantifizierung der Kosten vorgenommen werden kann, welche die Körperschaft 

bestreiten müsste, sofern sie im Gerichtsverfahren eventuell als unterlegene Partei hervorgehen 

sollte und ausgehend davon den Betrag des Fonds anzupassen. 

SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Ausgehend von den dargelegten Erwägungen, Bemerkungen und Vorschlägen wird die Übereinstimmung der 

Rechnungslegung mit den Gebarungsergebnissen bescheinigt und demnach ein positives Gutachten für die 

Genehmigung der Rechnungslegung des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol für das 

Finanzjahr 2024 abgegeben. 

6. Mai 2025 

 

Das Kollegium der Rechnungsrevisoren der Autonomen Region Trentino-Südtirol 

 

Dr. Fabio Michelone 

(digital signiert) 

Drin Anna Rita Balzani 

(digital signiert) 

Dr. Oronzo Antonio Schirizzi 

(digital signiert) 

 




